ANLAGE ZUM ABWAGUNGSBESCHLUSS NR. ..... [ 17/07

Gemeinde Griinheide (Mark)
Neuaufstellung des Flachennutzungsplans

Abwagungsergebnisse der
eingegangenen Stellungnahmen der

Offentlichkeit

Im Rahmen der frithen und formellen Beteiligung
Zum Flachennutzungsplan-Vorentwurf und Flachennutzungsplan -Entwurf geman
§ 3 Abs. 1 und 2 BauGB

Abwagung und vollstandige Wiedergabe der Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Ortsbeirate zur Neuaufstel-

lung des Flachennutzungsplans der Gemeinde Griinheide (Mark), Vorentwurf Stand 26.06.2024 und Entwurf Stand:
25.02.2025.

Stand: 22. Mai 2026

Gemeinde Grlinheide
Bauamt

Am Marktplatz 1

15537 Griinheide (Mark)
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ANLAGE ZUM ABWAGUNGSBESCHLUSS NR. ..... /... 17/07
Zusammenfassung

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit zum Vorentwurf des Flachennutzungsplans der Gemeinde Griinheide
(Mark), einschlieBlich Umweltbericht gemaf § 3 Abs. 1 BauGB fand vom 03.07.2024 bis 02.08.2024 statt. Die friihzei-
tige Verodffentlichung wurde ortsiblich in Schaukasten der Gemeinde Griinheide (Mark) und im Internet bekanntge-
macht.

Die Unterlagen waren im Internet zugénglich und lagen im Rathaus der Gemeinde Grinheide (Mark) 6ffentlich aus.
Die Offentlichkeit konnte wahrend der Dauer der Veroffentlichungsfrist eine Stellungnahme abgeben.

Bis zum Ende des Beteiligungszeitraumes gingen insgesamt 14 Stellungnahmen aus der Offentlichkeit sowie die Stel-
lungnahmen der Ortsbeirate aus Kagel, Monchwinkel, Spreeau und Hangelsberg ein.

Gemal § 3 Abs. 2. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB holt die plangebende Gemeinde in dem Vorentwurf zur Neuaufstellung
des Flachennutzungsplans die Stellungnahmen der Offentlichkeit ein.

Mit der Bekanntmachung vom 20.05.2025 wurde die Offentlichkeit iiber die Beteiligung gem. § 3 Abs. 2i. V. m. § 4a
Abs. 3 BauGB zum Entwurf des Flachennutzungsplans der Gemeinde Griinheide (Mark), einschlief3lich Umweltbericht
informiert. Im Zeitraum vom 05.06.2025 bis einschlieBlich 17.07.2025 die Unterlagen im Internet zuganglich und lagen
im Rathaus der Gemeinde Griinheide (Mark) &ffentlich aus. Die Offentlichkeit konnte wéhrend der Dauer der Verdf-
fentlichungsfrist eine Stellungnahme abgeben.

Bis zum Ende des Beteiligungszeitraumes gingen insgesamt 5 Stellungnahmen aus der Offentlichkeit sowie die Stel-
lungnahmen der Ortsbeirate aus Kagel und Griinheide (Mark) ein.

Die vollstandigen Inhalte der Stellungnahmen mit den Ergebnissen ihrer Priifung und Abwéagung sind nachfolgend
tabellarisch aufgefiihrt.

Erklarung der Nummerierung:

Die Nummerierung der Stellungnahmen aus der frithen Beteiligung zum Vorentwurf Stand: 26.06.2024 wurden mit
,a" bezeichnet

Die Nummerierung der Stellungnahmen aus der formlichen Beteiligung zum Entwurf Stand: 25.02.29025 wurden mit
,b* bezeichnet und hellblau hinterlegt.
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN

FNP
ANREGUNGEN UND HINWEISE AH
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT

ANREGUNGEN UND HINWEISE

ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER
STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

ERGEBNIS DER PRUFUNG

Offentlichkeit 1 a
vom 31.07.2024

im Namen und Auftrag der Bauherrin, [...], Gbersende ich lhnen nachfolgend den
Einspruch gegen den Vorentwurf des Flachennutzungsplans der Gemeinde Griin-
heide (Mark) vom 26.06.2024.

Wie unter Punkt 1.4.1 des Vorentwurfs des Flachennutzungsplans vom 26.06.2024
aufgefihrt, ist es dringend erforderlich, den, auf Grund der Tesla-Gigafactory aus-
geldsten, erhohten Wohnraumbedarf im Geltungsbereich des vorgenannten Plans
zu decken.

Laut Vorentwurf des Flachennutzungsplans wird angestrebt, den Zuzug und die
Einbindung von neuen Arbeitskraften in die Gemeindegebiete von Griinheide
(Mark) und Spreenhagen zu verstarken. Hierdurch soll die wirtschaftliche Lage der
Region verbessert werden. Verbunden sind damit erhéhte Steuereinnahmen der
beiden Gemeinden, z.B. aus Grundsteuern.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Flurstiicke 380 und 375, Flur 1 (sudlich des Mittelwegs) im Ortsteil Monchwin-
kel befindet sich im Innenbereich gemaf § 34 nach BauGB. Von daher konnte der
Eigentiimer beim Erwerb des Grundstiicks davon ausgehen, dass die Bebauung
des Grundstticks in ortstiblicher Art und GroRe zulassig ist, d.h. als stralenbeglei-
tende Bebauung wie auf der gegeniiberliegenden Strallenseite.

Anregung wird beriicksichtigt.
Flache wurde als gemischte Bauflache in den Entwurf als Flache
der Innenentwicklung aufgenommen

Darstellung Vorentwurf
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN FNP
ANREGUNGEN UND HINWEISE AH
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT ANREGUNGEN UND HINWEISE ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER | STELLUNGNAHME ERGEBNIS DER PRUFUNG

STELLUNGNAHME

Gemal dem aktuellen Vorentwurf des Flachennutzungsplans ist diese Flache je-
doch nunmehr als Landschaftsschutzgebiet bzw. Ackerland ausgewiesen. Hier-
durch andert sich die zuldssige Bebaubarkeit des Grundstlicks und somit der wirt-
schaftliche Wert dieser Flache erheblich.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Verordnung uber das Landschaftsschutzgebiet ,Muggel-
spree-Ldcknitzer Wald- und Seengebiet® ist vom 6. November
2006 (GVBL.II/06, [Nr. 31], S.514) zuletzt gedndert durch Artikel
31 der Verordnung vom 29. Januar 2014 (GVBI.11/14, [Nr. 05]).
Die Flache liegt deshalb bereits vor der Neuaufstellung des FNP
im LSG. Die Gemeinde beantragt ein Zustimmungsverfahren
beim zustandigen Ministerium zur Ausweisung der gemischten

Bauflache im LSG. !

Der Erwerber des Grundstiicks beabsichtigt, darauf ein Wohngeb&ude zu errich-
ten. Sollte der neue Flachennutzungsplan beschlossen werden, ist dies nicht mehr
mdglich. Das Grundstlick kann nun nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden.
Dies bedeutet eine erhebliche Eigentumsentwertung fiir den Grundstlickseigenti-
mer und einen Hartefall. In diesem Falle behalt sich der Eigentiimer vor, rechtliche
Schritte gegen die baurechtliche Anderung seines Grundstiicks einzuleiten, sollte
diese beschlossen werden.

Wird zur Kenntnis genommen

1 Die Prifung der Voranfrage durch das zustandige Ministerium fir Land- und Ernahrungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV) ergab im Ergebnis, dass fur die Flache 2.26 eine Zustimmung nicht

erforderlich ist.
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN

FNP

ANREGUNGEN UND HINWEISE

AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME

05/26

OFFENTLICHKEIT

ANREGUNGEN UND HINWEISE

ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER
STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

ERGEBNIS DER PRUFUNG

Die vom Eigentimer geplante Nutzung der Flache fir eine Wohnbebauung ent-
spricht vollumfanglich den Zielen des Vorentwurfs des Flachennutzungsplans. Von
daher wird hiermit beantragt, diese Flache als Wohnbauflache auszuweisen.

Wird teilweise beriicksichtigt.

Die Flache wird aufgrund der nachbarschaftlichen Bedingungen
als gemischte Bauflache im Sinne eines dorflichen Wohngebiets
ausgewiesen vorbehaltlich des positiven Zustimmungsverfah-

rens zum LSG.?2

Anlage: Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Offentlichkeit 2 a
vom 31.07.2024

im Namen und Auftrag des Bauherren, [...], (ibersende ich lhnen nachfolgend den
Einspruch gegen den Vorentwurf des Flachennutzungsplans der Gemeinde Griin-
heide (Mark) vom 26.06.2024.

Wie unter Punkt 1.4.1 des Vorentwurfs des Flachennutzungsplans vom 26.06.2024
aufgefihrt, ist es dringend erforderlich, den, auf Grund der Tesla-Gigafactory aus-
geldsten, erhohten Wohnraumbedarf im Geltungsbereich des vorgenannten Plans
zu decken.

Laut Vorentwurf des Flachennutzungsplans wird angestrebt, den Zuzug und die
Einbindung von neuen Arbeitskraften in die Gemeindegebiete von Griinheide
(Mark) und Spreenhagen zu verstarken. Hierdurch soll die wirtschaftliche Lage der
Region verbessert werden. Verbunden sind damit erhéhte Steuereinnahmen der
beiden Gemeinden, z.B. aus Grundsteuern.

Anregung wird beriicksichtigt.

Siehe Abwéagung unter Offentlichkeit 1

2 Die Prifung der Voranfrage durch das zustandige MLEUV ergab im Ergebnis, dass fur die Flache 2.26 eine Zustimmung nicht erforderlich ist.
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN

FNP

ANREGUNGEN UND HINWEISE A/H
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26
OFFENTLICHKEIT ANREGUNGEN UND HINWEISE ABWAGUNG
LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER | STELLUNGNAHME ERGEBNIS DER PRUFUNG
STELLUNGNAHME

Das Flurstlick 324, Flur 1 (stdlich des Mittelwegs) im Ortsteil Ménchwinkel befindet
sich im Innenbereich gemaR § 34 nach BauGB. Von daher konnte der Eigentimer
beim Erwerb des Grundstiicks davon ausgehen, dass die Bebauung des Grund-
stiicks in ortsiblicher Art und GroRe zulassig ist, d.h. als straRenbegleitende Be-
bauung wie auf der gegeniiberliegenden StralRenseite.

Gemal dem aktuellen Vorentwurf des Fldchennutzungsplans ist diese Flache je-
doch nunmehr als Landschaftsschutzgebiet bzw. Ackerland ausgewiesen. Hier-
durch andert sich die zulassige Bebaubarkeit des Grundstlicks und somit der wirt-
schaftliche Wert dieser Flache erheblich.

Der Erwerber des Grundstlicks beabsichtigt, darauf ein Wohngebaude zu errich-
ten. Sollte der neue Flachennutzungsplan beschlossen werden, ist dies nicht mehr
moglich. Das Grundstiick kann nun nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden.
Dies bedeutet eine erhebliche Eigentumsentwertung fir den Grundstuickseigentu-
mer und einen Hartefall. In diesem Falle behalt sich der Eigentiimer vor, rechtliche
Schritte gegen die baurechtliche Anderung seines Grundstiicks einzuleiten, sollte
diese beschlossen werden.

Die vom Eigentimer geplante Nutzung der Flache fir eine Wohnbebauung ent-
spricht vollumfanglich den Zielen des Vorentwurfs des Flachennutzungsplans. Von
daher wird hiermit beantragt, diese Flache als Wohnbauflache auszuweisen.

Anlage: Auszug aus dem Liegenschaftskataster
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN ENP
ANREGUNGEN UND HINWEISE A/H
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT

ANREGUNGEN UND HINWEISE

ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER
STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

ERGEBNIS DER PRUFUNG

Offentlichkeit 3 a
vom 31.07.2024

im Namen und Auftrag des Bauherren, [...], (ibersende ich lhnen nachfolgend den
Einspruch gegen den Vorentwurf des Flachennutzungsplans der Gemeinde Grin-
heide (Mark) vom 26.06.2024.

Wie unter Punkt 1.4.1 des Vorentwurfs des Flachennutzungsplans vom 26.06.2024
aufgefiihrt, ist es dringend erforderlich, den, auf Grund der Tesla-Gigafactory aus-
geldsten, erhéhten Wohnraumbedarf im Geltungsbereich des vorgenannten Plans
zu decken.

Laut Vorentwurf des Flachennutzungsplans wird angestrebt, den Zuzug und die
Einbindung von neuen Arbeitskraften in die Gemeindegebiete von Griinheide
(Mark) und Spreenhagen zu verstarken. Hierdurch soll die wirtschaftliche Lage der
Region verbessert werden. Verbunden sind damit erhéhte Steuereinnahmen der
beiden Gemeinden, z.B. aus Grundsteuern.

Anregungen werden beriicksichtigt.

Siehe Abwéagung unter Offentlichkeit 1

Das Flurstlick 325, Flur 1 (stdlich des Mittelwegs) im Ortsteil Monchwinkel befindet
sich im Innenbereich gemaR § 34 nach BauGB. Von daher konnte der Eigentimer
beim Erwerb des Grundstiicks davon ausgehen, dass die Bebauung des Grund-
stlicks in ortstiblicher Art und GréRe zuldssig ist, d.h. als stralenbegleitende Be-
bauung wie auf der gegenuberliegenden Straflenseite.

Gemal dem aktuellen Vorentwurf des Fldchennutzungsplans ist diese Flache je-
doch nunmehr als Landschaftsschutzgebiet bzw. Ackerland ausgewiesen.

Seite 7 von 81




GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN FNP
ANREGUNGEN UND HINWEISE AH
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT ANREGUNGEN UND HINWEISE ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER | STELLUNGNAHME ERGEBNIS DER PRUFUNG

STELLUNGNAHME

Hierdurch &ndert sich die zulassige Bebaubarkeit des Grundstiicks und somit der
wirtschaftliche Wert dieser Flache erheblich.

Der Erwerber des Grundstlicks beabsichtigt, darauf ein Wohngebaude zu errich-
ten. Sollte der neue Flachennutzungsplan beschlossen werden, ist dies nicht mehr
moglich. Das Grundstiick kann nun nicht mehr wie vorgesehen genutzt werden.
Dies bedeutet eine erhebliche Eigentumsentwertung fir den Grundstuickseigentu-
mer und einen Hartefall. In diesem Falle behalt sich der Eigentimer vor, rechtliche
Schritte gegen die baurechtliche Anderung seines Grundstiicks einzuleiten, sollte
diese beschlossen werden.

Die vom Eigentiimer geplante Nutzung der Flache fir eine Wohnbebauung ent-
spricht vollumfanglich den Zielen des Vorentwurfs des Flachennutzungsplans. Von
daher wird hiermit beantragt, diese Flache als Wohnbauflache auszuweisen.

Anlage: Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Offentlichkeit 4 a
vom 31.07.2024

als Vertreter der Interessengemeinschaft "Griinheide Charlottenstrasse/Waldpro-
menade" und Eigentimer mehrerer Flursticke im erwéhnten Gebiet méchte ich zu
dem Flachennutzungsplan wie folgt Stellung nehmen:

o Die Flurstlicke 26, 45,46 tlw. 41, 475, 40 tiw., 35 tlw. und 34 tiw. (Siehe Anlage
2 rot markiert) sollen ebenfalls als Wohnareal/WWohnbauflache aufgenommen
werden.

Eine Begriindung haben wir dieser Mail als Anlage 1 eingefiigt (Stellungnahme des
von uns beauftragten Planungsbiiros)
Gerne stehe ich lhnen flr weiterfihrende Fragen zur Verfliigung.

Wird teilweise beriicksichtigt.

Eine kleine Teilflache wird als Wohnbauflache dargestellt. Zur
Landesstrale werden Waldflachen zur Abschirmung erhalten.
Die Darstellung im FNP ist nicht grundstiicksscharf und stellt die
Grundziige der Flachenausweisung dar. Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung waren die Bauflache zu prazisieren.
Darstellung im Vorentwurf
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN FNP
ANREGUNGEN UND HINWEISE AH
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT ANREGUNGEN UND HINWEISE ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER | STELLUNGNAHME ERGEBNIS DER PRUFUNG

STELLUNGNAHME

Darstellung im Entwurf

Anlage 1 — Begriindung:

Planungsrechtliche Stellungnahme

Waldflache LandstraRe L23 (Hubertusstrale) zwischen Rosenberg und Waldpro-
menade im Gemeindeteil Altbuchhorst des Ortsteils Grinheide (Mark) der Ge-
meinde Grinheide (Mark)

Anderung der Darstellung im Flachennutzungsplan gemaR §§ 2 — 6a BauGB

Sehr geehrter[...],

sie baten mich um die Einschatzung einer Anderung des Flachennutzungsplanes
(FNP) fur eine ca. 2,0 ha groRe, bewaldete Flache an der LandstralRe L23 (Huber-
tusstraflie) im Gemeindeteil Altbuchhorst des Ortsteils Griinheide (Mark) der Ge-
meinde Grlnheide (Mark). Die Vorhabensflache ist ndrdlich durch die Stral3e ,Ro-
senberg“ und dahinterliegenden Einfamilienhdusern begrenzt, sidlich grenzt die
Waldpromenade an. Ostlich des Areals befinden sich in der Charlottenstrafie sich
Wohnbebauungen, ebenfalls in Form von Einfamilienhausbebauung.

Die Flache ist im Entwurf (Stand Juni 2024) der Neuaufstellung eines Gemeinsa-
men Flachennutzungsplanes (FNP) der Gemeinden Griinheide (Mark) und
Spreenhagen als Waldflache gemaf § 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchstabe b Baugesetzbuch
(BauGB) dargestellt. Anlass fir die Neuaufstellung des FNP ist, dass die Gemein-
den Grinheide (Mark) und Spreenhagen durch die Ansiedlung der Tesla-

Begriindung wird zur Kenntnis genommen

Seite 9 von 81




GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN ENP
ANREGUNGEN UND HINWEISE A/H
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT

ANREGUNGEN UND HINWEISE

ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER
STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

ERGEBNIS DER PRUFUNG

Gigafactory in Grunheide (Mark) vor einer veranderten Situation in Bezug auf die
gemeindliche Entwicklung stehen. Vor diesem Hintergrund soll eine Planungs-
grundlage erarbeitet werden, welche den Anforderungen an aktuelle und kiinftige
Herausforderungen der Bauleitplanung Rechnung tragt. Dabei wird ein Abgleich
mit den aktuellen landesplanerischen Konzepten vorgenommen, die im Zuge der
Ansiedlung des Tesla-Werkes entwickelt wurden. Beide Gemeinden haben fiir ihre
jeweiligen Ortsteile rechtsgultige Fldchennutzungspléne, welche schon vor mehr
als 20 Jahren aufgestellt und zum Teil mehrfach gedndert wurden.

Sie beabsichtigten eine Stellungnahme im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung der
Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB abzugeben, in der die Darstellung einer
Wohnbauflache gemaR § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB angeregt wird.

Ich vertrete hierzu die folgende Auffassung:

Aspekte der Landes- und Regionalplanung

Die Gemeinde Grinheide/Mark Gbernimmt in der zentral6rtlichen Gliederung ge-
mal Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) weder die Funktion ei-
nes Ober- noch eines Mittelzentrums oder eines Mittelzentrums in Funktionstei-
lung. Die Gemeinde Griinheide (Mark) gehort laut dem Ziel (Z) 1.1 LEP HR zwar
zu den Gemeinden des Berliner Umlandes, liegt jedoch gemaf der Festlegungs-
karte aufderhalb dem Gestaltungsraum Siedlung, welcher den Schwerpunkt fiir die
Wohnsiedlungsflachenentwicklung darstellt. Aspekte der schwerpunktmaRigen
Wohnsiedlungsflachenentwicklung laut dem LEP HR kdnnen daher nicht herange-
zogen werden.

Auf der Ebene der Regionalplanung hat die Regionale Planungsgemeinschaft
Oderland-Spree mit Veroffentlichung im  Amtsblatt fliir Brandenburg vom
27.10.2021 den Sachlichen Teilplan ,Regionale Raumstruktur und Grundfunktio-
nale Schwerpunkte“ erlassen. Gemal Ziel (Z) 2.1 des Teilplans ist der Ortsteil
Grunheide (Mark) ein Grundfunktionaler Schwerpunkt (GSP). In den GSP sollen
insbesondere zur Starkung und Stabilisierung des landlichen Gestaltungsraumes
die Einrichtungen der Grundversorgung gesichert und weiterentwickelt werden.
Weiterhin soll in den GSP eine bedarfsorientierte Blindelung von Einrichtungen der
Daseinsvorsorge an stadtebaulich integrierten Standorten erfolgen, die lber eine
Anbindung an den offentliche Personennahverkehr und das Radwegenetz verfi-
gen.

GSP lUbernehmen gemaR Ziel (Z) 5.7 LEP HR die Funktion als weiterer Schwer-
punkte der Wohnsiedlungsflachenentwicklung in der Hauptstadtregion. Neben der
Option der Eigenentwicklung fiir den 6rtlichen Bedarf gemaR Ziel (Z) 5.5 LEP HR

Wird zur Kenntnis genommen
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GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN

FNP

ANREGUNGEN UND HINWEISE

AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME

05/26

OFFENTLICHKEIT

ANREGUNGEN UND HINWEISE

ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER
STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

ERGEBNIS DER PRUFUNG

von bis zu 1 Hektar / 1.000 Einwohner (Stand: 31.12.2018) fiir einen Zeitraum von
zehn Jahren sind zusatzliche Wachstumsreserven flir GSP festgelegt. Der zusatz-
liche Umfang gemaR Ziel (Z) 5.7 LEP HR belauft sich auf bis zu 2 Hektar / 1.000
Einwohner (Stand: 31.12.2018) fiir einen Zeitraum von zehn Jahren. Mit Stichtag
01.01.2019 hatte die Gemeinde Griinheide 4.103 Einwohner, sodass sich eine fla-
chige Eigenentwicklungsoption

von ca. 4,1 ha und eine zuséatzliche Wachstumsreserve von 8,2 ha ergeben.[1]
Insgesamt ist also eine Wohnbauflachenentwicklung von 12,3 ha fir den Ortsteil
Grunheide (Mark) bis zum Jahr 2029 landesplanerisch anerkannt. Zu beachten gilt
jedoch, dass sich die Eigenentwicklungsoption und die Wachstumsreserve auf die
samtlichen Gemeindeteile Altbuchhorst, Fangschleuse, Griinheide (Mark), Schma-
lenberg und Klein Wall des Ortsteils Griinheide (Mark) erstrecken. Die ca. 2,0 ha
grofRe Vorhabenflache liegt deutlich unter den Entwicklungsoptionen.

Im landesplanerischen Konzept ,Entwicklung des Umfeldes der Tesla-Gigafactory
Berlin-Brandenburg in Griinheide (Mark)“ vom Frihjahr 2021 gehért die Gemeinde
Grunheide (Mark) zum engeren Bezugsraum mit der héchsten Lagegunst. Bezo-
gen auf das Tesla-Werk. Fir die Umfeldentwicklung wird hinsichtlich der Einwoh-
nerzuziige im Konzept folgender, plausibler Prognoserahmen abbildet: Auf die di-
rekten Anrainergemeinden des Tesla-Werkes Griinheide (Mark) und Spreenhagen
entfallt ein besonders hoher Anteil der Zuziige (40% des Gesamtzuzugs fir den
engeren Bezugsraum). Die Ermittlung fiir die anderen Kommunen wird hier ein-
wohnergewichtet errechnet, d.h. groflere Gemeinden haben mehr Zuzug, kleinere
weniger. Es ist daher mit einem erhéhten Bedarf an zusatzlichen Wohnraum zu
rechnen. Neben der Schaffung von Arbeitsplatzen im Automobilwerk, welches in
der Endausbaustufe bis 40.000 Mitarbeiter beschéftigen soll, werden indirekt noch
Arbeitsplatze bei Zuliefern und induziert Arbeitsplatze durch die verausgabten Ein-
kommen geschaffen.

Aspekte der Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie

Die Gemeinde Grunheide (Mark) verfugt Uber eine Wohnungspolitische Umset-
zungsstrategie (WUS) mit Stand 20.11.2017. Das WUS definiert allgemeine Ziel-
setzungen und Strategien fur das gesamte Gemeindegebiet. Das oberste Ziel der
Gemeindeverwaltung von Griinheide (Mark) ist, den Bedarf an neuen Wohnraum
zu decken. Gleichzeitig sollen durch eine erhdhte Verfligbarkeit von Wohnraum
auch weitere Menschen nach Griinheide ziehen kénnen und perspektivisch eine
Bevdlkerungszahl von mindestens 10.000 Einwohnern erreicht werden. Durch Be-
vélkerungswachstum soll unter anderem das Ziel verfolgt werden, langfristig die
Eigenstandigkeit der Gemeinde als Korperschaft und Verwaltungseinheit in den
vorhandenen Gebietsgrenzen zu wahren. Zudem sollen die lokale Wirtschaft

Wird zur Kenntnis genommen
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gestarkt und die in den vergangenen Jahren geschaffenen und ausgebauten
Wohnfolgeeinrichtungen wie Schule, Kitas und Hort ausgelastet bleiben.

Zu beachten ist jedoch, dass die WUS noch nicht die Effekte des Tesla-Werks in
der Bedarfsprognose berlicksichtigt. Zum damaligen Zeitpunkt war in der WUS zu
erwarten, dass die Bevdlkerungszusammensetzung in Zukunft noch starker von
jungen Familien und Senioren dominiert wird. Heute ist anzunehmen, dass der Fo-
kus noch starker auf Familien liegen wird, welche direkt oder indirekt mit dem Werk
beruflich vernetzt sind. Dementsprechend soll der Wohnraumbestand angepasst
werden. Daher wird angestrebt, ausreichend bedarfsgerechten Wohnraum und
auch Bauland fiir Eigenheime zu schaffen. Im Sinne einer ausgewogenen und ziel-
orientierten stadtebaulichen Entwicklung sind im WUS raumliche Schwerpunkte
der Entwicklung und Erweiterung der Wohnungsbestande, welche sich an den vor-
handenen infrastrukturellen Voraussetzungen orientieren, definiert.

Am 12.01.2024 wurde die 1. Anderung des WUS beschlossen. Am 14.03.2024
wurde das WUS erganzt und am 17.01.2024 hat das Landesamt fur Bauen und
Verkehr zugestimmt. Die Zustimmung betrifft das ehemalige Favorit-Gelande und
die straBenbegleitende Neue Ridersdorfer Stralle (beide Ortsteil Fangschleuse),
die als Vorranggebiete fiir Wohnen festgelegt wurden, wahrend andere Gebiete
unverandert bleiben.

Die Vorhabenflache und auch der Ortsteil Altbuchhorst gehdren nicht zu den stra-
tegisch bedeutenden Entwicklungsgebieten von Wohnraum im gesamten Gemein-
degebiet, kdnnten aber ergdnzend zur WUS angesehen werden.

Aspekte des Stadtebaus

Die stadtebauliche Entwicklung der Vorhabenflache liegt nicht nur innerhalb der
Gemeindeentwicklung glinstig, sondern bietet auch eine verkehrsglinstige Anbin-
dung der Flache uber die L23 zum Gemeindezentrum (4 min Fahrzeit PKW /2 min
Fahrzeit Fahrrad) und dem nachstgelegenen GPS Rudersdorf bei Berlin (20 min
Fahrzeit PKW) sowie fortfihrend Uber die L38 zum Tesla-Werk (10 min Fahrzeit
PKW). Insbesondere die Nahe zum Gemeindezentrum mit Angeboten des alltagli-
chen Bedarfs, Verwaltung, medizinischen sowie gastronomischen Einrichtungen
heben den Standort flr die geeignete Siedlungsflachenentwicklung hervor. Die Fla-
che stellt eine sinnvolle Arrondierung zu dem vorhandenen Siedlungskoérper dar.
Das ortliche Erscheinungsbild wird abgerundet und die L23 fungiert nicht nur als
ErschlieBungsanlage, sondern auch als Raumkante. Durch wichtige grof¥flachigen

Wird zur Kenntnis genommen
Gemal des LEP HR wird eine Baudichte von 30 WE/ha empfoh-

len. Diese wird beriJcksichtigt.3

3 GemaR dem Schreiben der Gemeinsamen Landesplanung zur Zielabweichung, wird ab einer Bebauungsdichte von durchschnittlich 25 WE pro Hektar ein vertretbares Mal} erreicht.
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Gewerbeansiedlungen in dem Gemeindegebiet besteht hier zweifelsfrei ein hoher
Bedarf an arbeitsplatznahen Wohnflachen. Aufgrund der Inanspruchnahme von
Waldflache sollte eine kiinftige Bebauung ortsangepasst und nachverdichtend er-
folgen (z.B. Doppelhauser auf unterdurchschnittlichen Grundstlicksgroften). Unter
der Annahme einer durchschnittlichen GrundstticksgréRe von 400 m? und eine Vor-
habenflache von ca. 2,0 ha, sind ca. 50 Wohneinheiten méglich.

Grundsétzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die Gemeinde Griinheide (Mark)
sowie die Nachbargemeinde Spreenhagen den erforderlichen Umfang an Wohn-
raum nicht zeitnah realisieren kénnen, da aufgrund von Naturschutz- und Land-
schaftsschutzgebieten eine bauliche Entwicklung gehemmt wird. Westlich vom
Vorhabenstandort grenzt das Landschaftsschutzgebiet ,Miiggelspree-Locknitzer
Wald- und Seengebiet* an. Der Vorhabenstandort liegt somit auf3erhalb des Land-
schaftsschutzgebietes und unterliegt nicht den Bestimmungen der Landschafts-
schutzgebietsverordnung. Sie ist daher besonders geeignet fur eine Wohnraum-
entwicklung. Da die Flache jedoch bewaldet ist, bedarf die Nutzungsénderung ge-
mal Landeswaldgesetz der Genehmigung der unteren Forstbehérde und die
Waldumwandlung ist auszugleichen. Dies kann im Aufstellungsverfahren eines
notwendigen Bebauungsplans geregelt werden und sollte einer Planungsabsicht
nicht entgegenstehen.

Neuausweisung von Wohnbauflachen im FNP

Die Identifizierung der geeigneten Wohnbauflachen basiert auf der ,Eignungsana-
lyse von Wohnbaupotentialen in den Gemeinden Grunheide (Mark) und Spreenha-
gen“ der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree vom 16.02.2022. Im
Rahmen der Neuaufstellung des FNP der Gemeinde Griinheide (Mark) wurden die
Flachen der Eignungsanalyse vertiefend untersucht und schlussendlich ausgewie-
sen. Fir Grinheide (Mark) sind das die Standorte Erknerstraf3e im Ortsteil Kagel
und Freienbrink Sud im Ortsteil Spreeau. Insgesamt werden 10,1 ha zusatzliche
Wohnbauflachen in der Neuaufstellung des FNP Griinheide (Mark) beriicksichtigt.
Der in der Begriindung zum FNP-Entwurf errechnete Bedarf fiir die Ansiedlung von
Tesla-Mitarbeitern betragt jedoch 40,2 ha - dies entspricht ca. 1.005 Wohnungen,
bei einer durchschnittlichen Baudichte von 25 Wohneinheiten je Hektar (WE/ha).
Die neu dargestellten Wohnbauflachen im FNP werden den Bedarf in der Ge-
meinde Grlnheide also nicht decken.

Die Anderung der im FNP dargestellten Waldfliche in eine Wohnbaufliche
ist m. E. unter Beachtung einer malvollen Arrondierung an einen bestehen-
den Siedlungskorper stadtebaulich vertretbar. Auch unter Wiirdigung der
Zielstellung eines GSP steht das Vorhaben im Einklang mit den Zielen der

Wird zur Kenntnis genommen
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Landes- und Regionalplanung. Die Begriindung des in Neuaufstellung be-
findlichen FNP zeigt auf, dass der Bedarf von neuen Wohnbauflachen nicht
gedeckt sein wird.

Der FNP ist ein vorbereitender Bauleitplan, welcher fur das ganze Gemeindegebiet
die sich aus der beabsichtigten stadtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedirfnissen der Gemeinde in den
Grundziigen darstellt. Mit der Anderung des FNP wird noch kein Baurecht geschaf-
fen. Die Anderung bildet jedoch Grundlage fiir die Aufstellung eines Bebauungs-
planes, welcher aus dem FNP zu entwickeln ist.

Quelle:
[1] Daten und Fakten: Gemeinde Grinheide (Mark), https://www.gruenheide-
mark.de/seite/181199/daten-fakten.html [online, Zugriff am: 29.07.2024]

Anlage 2 — Lageplan:
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Offentlichkeit 5 a
vom 02.08.2024

ich wende mich im Namen der Interessensgemeinschaft ,Grundeigentimerge-
meinschaft Neue Locknitz“ gegen den Vorentwurf des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Griinheide (Mark), Zeitraum der 6ffentlichen Auslegung 03.07.2024 bis
einschlieBlich 02.08.2024.

Die Interessengemeinschaft, bestehend aus zehn Mitgliedern hatte sich am
21.03.2022 zu einer GbR zusammengeschlossen, um den Bebauungsplan fur un-
sere Flachen am Ldcknitzgrund gemeinsam zu finanzieren.

Zwar haben Sie erfreulicherweise unsere Grundstlicke als Bestandteil der Wohn-
bauflachen aufgenommen, jedoch befinden sie sich nach wie vor innerhalb der
Darstellung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Miggelspree-Locknitz Wald-
und Seengebiet". Gegen diese Darstellung des LSG erheben wir Einspruch. Dazu
im Einzelnen:

Samtliche Eigentimer unserer Interessensgemeinschaft nutzen ihre Grundstlicke
seit Jahrzehnten und haben sie bebaut; die Baugenehmigungen sind Uberwiegend
bereits zu DDR-Zeiten erfolgt. Die Verordnung zu dem LSG wurde zeitlich wesent-
lich spater erlassen.

Mit der vorhandenen Bebauung werden die Schutzziele des LSG, u.a. die Wahr-
nehmbarkeit von Offenlandflachen, bereits beeintrachtigt. Daher erschlie3t sich
nicht, warum unsere Grundstiicke Bestandteil des LSG geworden sind.

Wird zur Kenntnis genommen

Die Verordnung uber das Landschaftsschutzgebiet ,Miiggel-
spree-Locknitzer Wald- und Seengebiet” ist vom 6. November
2006 (GVBL.1I/06, [Nr. 31], S.514) zuletzt geandert durch Artikel
31 der Verordnung vom 29. Januar 2014 (GVBI.II/14, [Nr. 05]).
Die Flache liegt deshalb bereits vor der Neuaufstellung des FNP
im LSG. Die Gemeinde beantragt ein Zustimmungsverfahren
beim zustandigen Ministerium zur Ausweisung der Wohnbaufla-

che im LSG.*

Darst: ung im ntwurf

Damit die baulichen Anlagen vielfaltiger und von uns Eigentiimern bestandiger ge-
nutzt werden koénnen, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Griinheide
(Mark) am 29. September 2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 "Am
Locknitzgrund" beschlossen. Mit diesem Bebauungsplan sollen unsere Grundsti-
cke als reines Wohngebiet genutzt werden kénnen. Die frihzeitige Beteiligung zu
diesem Bebauungsplan ist durchgefiihrt worden. Mit Ausnahme des Hinweises zu
der Lage unserer Grundstiicke innerhalb des LSG "Muggelspree-Lécknitz Wald-
und Seengebiet" sind keine Stellungnahmen eingegangen, die gegen die Festset-
zung unserer Grundstiicke als reines Wohngebiet sprechen.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Flachenabgrenzung im Flachennutzungsplan entspricht de-
nen des Bebauungsplanes.

4 Die Prifung der Voranfrage durch das zustandige MLEUV ergab im Ergebnis, dass fur die Flache 1.19 eine Zustimmung nicht erforderlich ist.
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Daher wére es grundsatzlich zielfiihrend, wenn bereits mit dem FNP unsere Grund-
stlicke nicht mehr Bestandteil des LSG waren. Denn bereits die vorhandene bauli-
che Nutzung widerspricht u.E. den Schutzzielen des LSG.

Wir bitten Sie daher, mit dem Ministerium fir Landwirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz des Landes Brandenburg (MLUK) zu verhandeln, dass unsere Grundstiicke
nicht mehr Bestandteil des LSG sind und der FNP entsprechend ge&ndert werden
kann.

Anregung wird wie folgt beriicksichtigt:

Das Landschaftsschutzgebiet ist in den FNP grundsatzlich nach-
richtlich zu tUbernehmen. Gemaf der Mitteilung des Ministeriums
fur Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft vom Sep-
tember 2017 ,Landschaftsschutzgebiete (LSG); Bauleitplanung;
Erlass zur Zustandigkeit* wird die Zustandigkeit hinsichtlich der
Zustandigkeiten zur Entscheidung des regelmafig bestehenden
Normenkonfliktes zwischen dem Bauleitplan als kommunaler
Satzung und der LSG-Verordnung geregelt. Bei Bauleitplanen,
die kein einzelnes Vorhaben im Sinne der Ziffer 2.1. zum Gegen-
stand haben, ist eine Zustandigkeit gemaR § 1 Absatz 1 Satz 1
NatSchZustV nicht gegeben. Es ist ein Zustimmungsverfahren
beim damaligen MLUL (derzeit MLUK) als Verordnungsgeber er-
forderlich. Die Rechtsgrundlage fiir das Zustimmungsverfahren
ergibt sich aus der jeweiligen LSG-Verordnung bzw. aus dem
jeweiligen Unterschutzstellungsbeschluss.

Fir Flachennutzungsplane und auch fir Bebauungsplane ist in
der Anlage 2 der Mitteilung geregelt, dass Flachennutzungs-
plane und Bebauungsplane, die keine vorhabenkonkreten, son-
dern allgemeine Darstellungen z.B. als Wohnbauflachen, ge-
mischte Bauflachen, gewerbliche Bauflachen oder Sonderbau-
flachen nach der BauNVO beinhalten, ein Zustimmungsverfah-
ren durch das zustdndige Ministerium als Verordnungsgeber
notwendig ist.

Die Gemeinde wird das Zustimmungsverfahren im Rahmen des

Flachennutzungsplans und des Bebauungsplans beantragen.5

Eine Anderung der Grenze des LSG ist in der Regel damit nicht
verbunden.

Offentlichkeit 6 a
vom 01.08.2024

im Rahmen der Offenlage der frilhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit fir den
Gemeinsamen Flachennutzungsplan der Gemeinden Spreenhagen und Griinheide
(Mark) — hier:

Flachennutzungsplan der Gemeinde Griinheide (Mark) senden wir lhnen hierzu
folgende Stellungnahme:

Der Zeitpunkt der Offenlage und Beteiligung der Offentlichkeit ist sehr ungiinstig
gewahlt, da diese zum gréRten Teil in die Zeit der Sommerferien fallt, in der ein

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

Fir den FNP als vorbereitenden Bebauungsplan gibt das Bau-
gesetzt die Verfahrensweise vor. Danach ist die Offentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB Die Offentlichkeit ist méglichst friihzeitig
Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich we-
sentlich unterscheidende Lésungen, die fiir die Neugestaltung
oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die

> Die Prifung der Voranfrage durch das zustandige MLEUV ergab im Ergebnis, dass fur die Flache 1.19 eine Zustimmung nicht erforderlich ist.
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grof3er Anteil der Blrgerinnen und Burger verreist sind und somit kaum die Chance
auf Beteiligung in dem Verfahren haben. Es handelt sich hierbei nicht um den ers-
ten Fall, in dem in der Gemeinde Griinheide (Mark) Offenlagen bzgl. Verfahren der
Bauleitplanung in Ferienzeiten erfolgten, und somit eine Beteiligung der breiten Of-
fentlichkeit erschwert wurde.

Weiterhin ist der Zeitpunkt direkt nach der Kommunalwahl, teilweise vor Konstitu-
ierung der Gremien, als misslich anzusehen,, da eine Behandlung in den Aus-
schissen und Ortsbeiraten (unabhangig von der Beteiligung nach § 46 BbgKVerf)
nicht fristgerecht erfolgen kann. Es ware durchaus sinnvoll gewesen, die entspre-
chenden Gremien vorab bei der FNP-Anderung zu involvieren. Deshalb fordern wir
eine entsprechende Biirgerbeteiligung nach den Sommerferien 2024 und vor einer
neuen Offentlichkeitsbeteiligung, in denen sich interessierte Einwohner noch ein-
bringen kénnen.

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung éffentlich zu unter-
richten; ihr ist Gelegenheit zur AuRerung und Erérterung zu ge-
ben.

Diese frihzeitige Beteiligung wurde durchgefiihrt. Dabei unter-
scheidet der Gesetzgeber nicht wie die Beteiligung und wann
diese in Einzelnen erfolgen muss. Durch die Zuganglichkeit im
Internet kann auch in der Ferienzeit eine breite Offentlichkeit er-
reicht werden.

Nach der Auswertung der Stellungnahmen der friihzeitigen Be-
teiligung der Offentlichkeit und der Behérden und sonstigen Tra-
ger offentlicher Belange (TOB) wird der Entwurf des Flachennut-
zungsplans erarbeitet und erneut die Offentlichkeit und die TOB
nach § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. Hierfir ist ein
Zeitraum von mindestens einem Monat (mindestens 30 Tage)
vorgeschrieben. Aber auch hier schliel3t der Gesetzgeber die Fe-
rienzeiten nicht aus. Erst nach der zweiten (férmlichen) Beteili-
gung werden alle Belange in der Abwagung behandelt und ein
abschlieflender Beschluss (Feststellungsbeschluss) lber den
FNP gefasst.

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3
Abs. 2 BauGB, die derzeit vorbereitet wird, hat die breite Offent-
lichkeit sich erneut zu beteiligen und Stellungnahmen abzuge-
ben.

Eine gesonderte weitere Offentlichkeitsbeteiligung wird
deshalb nicht fiir notwendig erachtet.

Es fallt auf, dass Entwicklungen der letzten 20 Jahre und Gegebenheiten vor Ort
nicht beriicksichtigt wurden, sondern veraltete bzw. damals schon falsche Flachen-
deklarationen aus alten Flachennutzungsplanen offensichtlich einfach nur iber-
nommen und nicht tUberprift wurden. In allen Ortsteilen gibt es Flachen, die als
Gemischte Bauflache ausgewiesen werden, obwohl dort mittlerweile ausschliel3-
lich Wohnen stattfindet. Hier bitten wir zu priifen, ob diese in Wohnbauflachen ab-
gewandelt werden sollten, um der tatsachlichen Nutzung zu entsprechen.

Anregung wird beriicksichtigt.

Die Flachen werden gepriift und ggf. gedndert. Dabei ist al-
lerdings zu berlicksichtigen, dass aus den gemischten Baufla-
chen auch doérfliche Wohngebiete entwickelt werden kdnnen.
Diese Kategorie wurde extra in die BauNVO aufgenommen, um
eine vertragliche Nachbarschaft einer Wohnnutzung und Neben-
erwerbslandwirtschaft mit Tierhaltung in den dorflichen Ortstei-
len zu ermdglichen.

Auch ist zu beachten, dass der FNP lediglich die Grundziige der
Bodennutzung ausweist.

Teilweise verdecken Signaturen Informationen auf der Karte. Dies sollte mittels Zu-
ordnungspfeilen vermieden werden. In den Unterlagen fehlt der Vorher-/ Nachher-
Vergleich, um nachvollziehen zu kénnen, welche Anderungen vorgenommen

Anregungen werden teilweise beriicksichtigt.
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wurden. Auch findet sich keine Ubersicht der nummerierten Bauflachen mit Be-
schreibung. In der Legende sind verschiedene Signaturen nicht enthalten, z.B. fir
Bahnanlagen oder fiir die mit einem ,P* gekennzeichnete gelbe Flache siidlich des
Bahnhofs Hangelsberg.

Da es sich um eine Neuaufstellung des FNP handelt, ist ein Vor-
her-Nachher-Vergleich nicht erforderlich. Es spielt fiir die neuen
Planungsziele keine Rolle.

Die Nummerierung der Bau- und sonstigen Flachen sind an sich
nicht Ublich und entsprechen nicht der gesetzlichen Planzei-
chenverordnung, die anzuwenden ist. Vielmehr sollte die Num-
merierung der Orientierung und Nachvollziehbarkeit der Hin-
weise dienen und wurde zusatzlich der Offentlichkeit zur Verfii-
gung gestellt.

Die Legende wird geprift und erganzt.

Die Symbole werden gepriift und ggf. verschoben bzw. verklei-
nert, sofern die darunterliegenden Flachenausweisungen nicht
mehr erkennbar sind.

Seit Jahren liegen Beschlisse der Gemeindevertretung vor, die die Erarbeitung
eines Integrierten Ortsentwicklungskonzeptes (INOEK) fordern, und nicht umge-
setzt werden. Die Erstellung eines INOEK héatte den Vorteil, dass sich die Einwoh-
ner bei dem Prozess durch die vorgesehene Blirgerbeteiligung einbringen kénnen,
wodurch Akzeptanz fiir daraus folgende Projekte geschaffen wiirde. Ein INOEK
zeigt Starken und Schwachen der Gemeinde auf und hierdurch MaRnahmen und
Entwicklungsoptionen abgeleitet werden. Dies hatte auch eine gute Grundlage fiir
die FNP-Anderung sein kénnen.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

In der Berechnung des Wohnbaubedarfes fiir die Gemeinde Griinheide (Mark) im
Zusammenhang mit der Tesla-Ansiedlung wird von einem Zuzug von 3222 Ein-
wohnern in die Gemeinde Griinheide(Mark) bis ins Jahr 2030 ausgegangen. Diese
Prognose beruht auf dem maximal prognostizierten Szenario 3 laut Tesla-Umfeld-
entwicklungskonzept, das von einem plangemafRen Ausbau der einzelnen Bauab-
schnitte ausgeht. Dies ist im Moment nicht der Fall, die Zahl der Tesla-Mitarbeite-
rinnen stagniert derzeit und die Beschéftigtenstruktur mit einer hohen Anzahl von
Hilfskraften und Leiharbeitenden stimuliert keinen erhéhten Zuzug in die Gemeinde
Grunheide (Mark).

Weiterhin erfolgt nach neueren Erkenntnissen (Ergebnis Zensus 2022) die Bevol-
kerungsentwicklung deutlich weniger dynamisch als in den vorhergehenden Be-
rechnungen angenommen, so dass der zusatzliche Wohnraumbedarf in der Ge-
meinde Griinheide auf keinen Fall im Rahmen des héchstmdglichen Szenarios, wie
im Vorentwurf angenommen, liegen durfte.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Gemal der Abstimmung mit der Gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung Berlin-Brandenburg ist weiterhin das Landespla-
nerisches Konzept ,Entwicklung des Umfeldes der Tesla-Gi-
gafactory Berlin-Brandenburg in Griinheide (Mark)“ als Grund-
lage fur den FNP zu verwenden.

Wie sich die Entwicklung des Industriestandortes vollziehen wird
und welche Auswirkungen sich daraus und wann genau auf die
Einwohnerentwicklung und Bauflacheninanspruchnahme erge-
ben werden, sind fir den FNP als vorbereitenden Bauleitplan nur
sekundar von Bedeutung. Erst mit der verbindlichen Bauleitpla-
nung werden dann die Flachen entwickelt.
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Im Abschnitt ,Neuausweisung von Wohnstandorten wird die Eignungsanalyse von
Wohnbaupotentialen vom 16.02.2022 erwahnt, in der eine Flache mit der GréRe
von 15,4 ha im Ortsteil Hangelsberg, Bereich Unsal, als ,gut geeignet® dargestellt
wird. Gegen eine Entwicklung ebendieser Flache sprach sich in einer Einwohner-
befragung im Februar 2024 eine Mehrheit von 73 % der Einwohner des Ortsteils
Hangelsberg aus. Dieses Ergebnis stellt ein erhebliches Hemmnis fiir eine etwaige
spatere Entwicklung dar und sollte in die Begriindung des FNP mit aufgenommen
werden. Alternativ ware die Bezeichnung dieser Flache als ,gut geeignet” aus dem
FNP zu streichen.

Das Kriterien-GerUst 0.g. Eignungsanalyse wurde in Anlehnung an die Methodik
des Kommunalen Nachbarschaftsforums e.V. ibernommen und durch die Regio-
nale Planungsgemeinschaft modifiziert, um mehr Flachen mit einer ,guten Eig-
nung“ klassifizieren zu kénnen. Die Vergabe der Punkte fir bestimmte Kriterien
widerspricht raumplanerischen Grundséatzen, ignoriert Realitdten vor Ort und
nimmt ein gewtiinschtes Ergebnis vorweg. Ausschlusskriterien nach der Methodik
des wurden KNF e.V. ignoriert, wie z. B., dass Potentialflachen in Schutzgebieten,
die den Schutzzielen entgegenstehen, nicht weiter in Betracht gezogen werden
sollten. Insgesamt ist die von der RPG vorgelegte Eignungsanalyse keine fundierte
Grundlage, auf der Potentialflachen realistisch bewertet wurden. Deshalb sollte
dieses Bewertungsinstrument nicht in der Begrindung des FNP herangezogen
werden. Wie von Ihnen in der Begriindung zum Vorentwurf selbst angemerkt, be-
ruht der derzeit gtiltige FNP auf teilweise Gber 20 Jahre alten Flachennutzungspla-
nen der ehemaligen, heute in der Gemeinde Griinheide (Mark) zusammenge-
schlossenen Gemeinden. Hierbei ist es notwendig, den neuen FNP an in dieser
Zeit stattgefundene Entwicklungstendenzen anzupassen.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Ungeachtet der Tatsache, dass die Flache Unsal in Hangelsberg
aufgrund der Einwohnerbefragung nicht in die Neuaufstellung
des FNP aufgenommen wird, wurde diese in der Eignungsana-
lyse von 2022 entsprechend den angewendeten Kriterien und
Punktsystem als gut geeignet identifiziert.

Die Kritik an der Qualitat der Eignungsanalyse wird nicht geteilt.
Nach Rucksprache mit der Gemeinsamen Landesplanungsab-
teilung Berlin- Brandenburg wurden nochmals alle Standorte ei-
ner Priifung unterzogen.

Da auler im Bereich des Ortsteils Kienbaum fast alle groReren
Flachen, die fir eine Siedlungsentwicklung geeignet sind, im
Landschaftsschutzgebiet liegen und zum Uberwiegenden Teil
Waldflachen sind, wurden diese beiden Kriterien, die ansonsten
Ausschlusskriterien sind, in der Bewertung zurtickgestellt.

Im weiteren Verfahren der Aufstellung des FNP und im erforder-
lichen Zielabweichungsverfahren sind die Umsetzungsméglich-
keiten zu klaren und die entsprechenden Zustimmungen der
oberen Naturschutz und Forstbehdérde einzuholen.

Im Ortsteil Hangelsberg wird auch im Vorentwurf des FNP die Flache zwischen der
HauptstralRe und der Gartenstrale (Bauflachennr. 2.23) als Mischgebiet ausgewie-
sen. In der Vergangenheit waren hier tatsachlich sehr vereinzelt Gewerbebetriebe
angesiedelt, jedoch hat sich das genannte Gebiet in den letzten 20 Jahren zu ei-
nem reinen Wohngebiet entwickelt. Aktuell ist in diesem Gebiet (mit Ausnahme des
am aulersten westlichen Ende angesiedelten Kanuverleihs) kein einziger Gewer-
bebetrieb angesiedelt, der nicht in einem reinem Wohngebiet zulassig ware. Da
eine solche Gewerbeansiedlung flr diesen Bereich weder konkret geplant noch
wilinschenswert ist, ist die Flache 2.23 (ggf. unter Ausschluss des Bereichs derzei-
tige Feuerwache / Mlggelspreehalle / Kanuverleih) als reines Wohngebiet auszu-
weisen.

Anregung wird beriicksichtigt.
Die bezeichnete Flache wird gepruft und die Ausweisung im FNP
ggf. angepasst.

Darstellung im Vorentwurf
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Unklar bleibt die Ausweisung von Sonderbauflachen Bildung im Ortsteil Hangels-
berg. Im jetzigen Vorentwurf ist die Flache 4.34 als Sonderflache Bildung / For-
schung und Entwicklung ausgewiesen. Laut Satzungsbeschluss Bebauungsplan
57 ist aber die Errichtung der Grundschulfiliale Hangelsberg auf der nebenliegen-
den Flache 2.19 vorgesehen. Die Aussage in der Begriindung zum FNP auf S. 64
bzgl. Flache 4.34 ist falsch: ,Im Rahmen der Neuaufstellung des Flachennutzungs-
plans wird eine Sonderbauflache fur eine zweizligige Grundschule (2,2 ha) ... dar-
gestellt®. Hier ist stattdessen aufgrund der bereits fortgeschrittenen Planungen die
Flache 2.19 als Sonderflache Bildung / Forschung auszuweisen.

Anregung wird beriicksichtigt.

Die Grundschulfiliale soll innerhalb der gemischten Bauflache re-
alisiert werden. Das ausgewiesene Sondergebiet soll fir sons-

tige Bildungs- und Forschungseinrichtungen
Die Begriindung zum FNP wurde berichtigt.

genutzt werden.

Die Darstellung entspricht dem Bebauungsplan.
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Weiterhin istim Bahnhofsumfeld des Bahnhofs Hangelsberg die Flache 5.5 als Fla-
che fir den Gemeinbedarf / Soziale Zwecke ausgewiesen. Auch wenn sich auf
dieser Flache in der Vergangenheit eine Kinderbetreuungseinrichtung befand, die-
nen Teile dieser Flache bereits seit vielen Jahren als Wohnflache (Teile des Ge-
landes wurden wohl bereits umgewidmet). Deshalb sollten auch diese Flachen als
Wohnbauflache ausgewiesen werden. (siehe Anlage S. 2 — rote Kreise)

Anregung wird beriicksichtigt.

ggf. angepasst.
N

Die bezeichnete Flache wird geprift und die Ausweisung im FNP
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Es wird als Wohnbauflache ausgewiesen. Soziale oder andere
Gemeinbedarfseinrichtungen waren innerhalb der Wohnbaufla-
che zulassig.

Im selben Bereich wird am Bahnhof Hangelsberg eine Flache von insgesamt 2,2 | Anregung wird beriicksichtigt.

ha als Parkraum ausgewiesen, u.a. wird dies mit der Ausweisung neuer Wohnfla- | Da die Wohnungsbauentwicklung im Ortsteil Hangelsberg sich
chen sowie Gewerbeentwicklung im OT Hangelsberg begriindet. Im Vorentwurf | auf die Innenentwicklung beschranken wird, wird ein solch gro-
werden keinerlei neue Wohnflachen im OT Hangelsberg ausgewiesen, deshalb ist | Rer Park- und Ride-Platz nicht bendtigt. Auch sind die Planun-
die neu ausgewiesene Parkraumflache, insbesondere vor dem Hintergrund des | gen fiir die FuRgangerunterflihnrung noch nicht so weit, dass de-
dort bestehenden hochwertigen Mischwaldes, nicht notwendig. Diese Parkraum- | ren Platzbedarf fir diese eingeschéatzt werden kann. Der vorhan-
flache ist deutlich zu verringern, und der Bereich der geplanten Buswendeschleife | dene Parkplatz wird mit Symbol gesichert. Die konkrete Ausge-
gesondert als Verkehrsflache auszuweisen. staltung bleibt nachfolgenden Planungen im Zusammenhang mit
der neuen Unterflhrung Uberlassen.
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Darstellung im Vorentwurf

Weitere Hinweise zum OT Hangelsberg zum Vorentwurf des FNP sind in der An- | Die Hinweise werden wie folgt beriicksichtigt:
lage zu dieser Stellungnahme zusammengestellt. Wir bitten um Beriicksichtigung | Siehe nachfolgende Abschnitte
dieser Hinweise, diese stellen einen Teil dieser Stellungnahme dar.

Wir bitten darum, im weiteren Verfahren beteiligt zu werden.

Anlage — Hinweise zum OT Hangelsberg
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OT Hangelsberg, Stral3e der Befreiung

e Der Umfang der gewerblichen Baufla-
che (G) sowie der gemischten Baufla-
che (M) greift dem Ergebnis des noch
laufenden Zustimmungsverfahrens
vor.

Anregung wird beriicksichtigt.
Im Ergebnis des Zustimmungsverfahren wurde die Darstellung
des FNP angepasst. Gewerbeflache wird im Norden reduziert

Darstellung im Entwurf

Bildung/ Forschung| S
und Entwicklung

OT Hangelsberg, Strale der Befreiung
e Es existiert hier kein Spielplatz. Die

Signatur war bereits im FNP von 1999
falsch eingezeichnet.

Hinweis wird beriicksichtigt.
Symbol wird in der Planzeichnung entfernt.
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OT Hangelsberg, Stral3e der Befreiung

e Warum wird die Grundschule nicht als
Sonderbauflache oder Flache fir Ge-
meinbedarf ausgewiesen?

¢ Auch ist die neue Grundschule nicht
mit der entsprechenden Signatur im
Plan verzeichnet.

¢ Die Aussage in der Begrindung zum
FNP auf S. 64 ist falsch: ,Im Rahmen
der Neuaufstellung des Flachennut-
zungsplans wird eine Sonderbaufla-
che fiur eine zweizligige Grundschule
(2,2 ha) ... dargestellt”.

Anregung wird wie folgt beriicksichtigt.

Der FNP stellt die Flachen entsprechen des Bebauungsplanes
und der dazugehérigen FNP-Anderung dar. Eine abweichende
Darstellung wird dem B-Plan widersprechen, der aus dem FNP
zu entwickeln ist.

Die Begriindung wird gepriift und ggf. berichtigt.
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OT Hangelsberg, Stral3e der Befreiung /

Bahnhofstralle

o Bitte prifen, ob gemischten Baufla-
chen (M) als Wohnbauflachen (W)
ausgewiesen werden koénnten. Gast-
ronomie ware dann trotzdem noch
moglich.

e Das Gelande des denkmalgeschutz-
ten Bahnhofs ist hier noch als Bahnge-
lande deklariert. Es wurde jedoch von
der DB verkauft.

" o Der Parkplatz nérdlich des Bahnhofs

ist nicht verzeichnet.

Anregung wird teilweise beriicksichtigt.

Die Ausweisung von Wohnbauflachen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Bahnanlagen wird fir nicht praktikable angesehen. Im
Bahnhofsumfeld ist eine gemischte Nutzung gewinscht. Auch
konnen die Anforderungen an den Larmschutz besser erfiillt
werden.

Die Flache des ehemaligen Bahnhofs wird ebenfalls als ge-
mischte Bauflache nicht mehr als Bahnflache ausgewiesen.

Der Parkplatz wird mit Symbol gekennzeichnet.

Darstellung im Entwurf
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OT Hangelsberg, BahnhofstralRe / Berli-

ner Damm

¢ Begriindet wird diese Flache in der Be-
grindung zum FNP auf S. 109 mit der
,Neuausweisung von Wohn- und Ge-
werbeflachen und insbesondere im
Zusammenhang der geplanten Bil-
dungseinrichtungen im Gewerbege-
biet Hangelsberg Nord*.

e Das Ergebnis der Einwohnerbefra-
gung zum Wohngebiet ,Unsal“ (B-Plan
56) hat ergeben, dass eine Mehrheit
von 73 % diesen Plan ablehnt, demzu-
folge keine zusatzliche Neuauswei-
sung von Wohnflachen im Einzugsge-
biet

. —+ -} ¢ Zudem umfasst das Gewerbegebiet

Hangelsberg Nord (B-Plan 57) ausrei-
chend Flachen, um dort Parkméglich-
keiten fur Besucher und Mitarbeitende
der Gewerbetreibenden sowie fiir die
Bildungseinrichtungen zur Verfiigung
zu stellen.

Anregung wird beriicksichtigt.
Parkplatz wird nicht mehr flachenhaft dargestellt, sondern als
Symbol gekennzeichnet (siehe oben)

b'...;;:a"l

b o~

OT Hangelsberg, Berliner Damm

e Flache fir Gemeinbedarf erstreckt
sich auf Wohnbauflachen (rote
Kreise).

Anregung wird beriicksichtigt.
Flachen werden geprift und als Wohnbauflachen ausgewiesen.

Darstellung im Entwurf
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| 1 OT Hangelsberg, Berliner Damm

o Bitte prifen, ob gemischten Baufla-
chen (M) als Wohnbauflachen (W)
ausgewiesen werden konnten. da
keine entsprechenden Nutzungen vor-
handen sind.

e Ausnahme: Flachen der Landesforst-
verwaltung

Anregung wird nicht beriicksichtigt.

Begriindung:

Die Flachen wurden geprift. Dabei wurde festgestellt, dass eine
gemischte Nutzung (Forstverwaltung/Burgerhaus) vorhanden ist
und damit eine Darstellung als Wohnbauflachen nicht den Nut-
zungen entspricht.

Es erfolgt keine Anderung der Darstellung.

= OT Hangelsberg, Berliner Damm

e Diese Flache ist als Wald entwidmet
und gehort grofitenteils zum Sport-
platz.

Hinweis wird beriicksichtigt.
Flache wurde als Grunflache dargestellt.

Darstellung im Entwurf
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OT Hangelsberg, Bahnhofstralie

¢ Im Bereich des roten Kreises ist ein 6f-
fentlicher Spielplatz.

¢ Die Flachen auRerhalb des LSG sind
nicht mehr als Wald gewidmet.

Anregung wird beriicksichtigt

Die Flache aufRerhalb des LSG wird als Griinflachen ausgewie-
sen. Es wird darauf hingewiesen, dass der FNP nicht grund-
stiicksscharf ist und die Grundziige der Flachennutzung darstellt

Darstellung im Entwurf

e 55 OT Hangelsberg, Hauptstrale-Garten-
J/ 2 strale

bauflache (W) umwidmen, da hier aus-
schliellich Wohnen stattfindet.

e Ausnahmen Feuerwehr, Kanuverleih,
Gemeinbedarfsflache
halle)

(Miiggelspree-

Anregung wird beriicksichtigt
Die bezeichnete Flache wurde gepriift und die Ausweisung im
FNP angepasst.

Darstellung im Entwurf
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OT Hangelsberg, GrolRe Waldstralie Anregung wird beriicksichtigt

e Warum reicht die hier ausgewiesene | Es handelt sich hier um einen redaktionelle Ungenauigkeit der
,Flache fur Gemeinbedarf* in die | Planzeichnung. Die Gemeinbedarfsflache wird reduziert.
Wohnbaufladche hinein und welche
Folgen entstehen daraus? Darstellung im Entwurf

Unabhangig davon entstehen aus den Darstellungen des FNP
keine Folgen, da dieser kein Baurecht begriindet oder ein-
schrankt.
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OT Hangelsberg, Am Spreeufer
e Welche Konsequenzen ergeben sich
fur die vorhandene Bebauung?

Anregung wird wie folgt beriicksichtigt:

Die Planzeichnung wird angepasst. Die Wohnbauflache bis an
die Grenze des LSG gezogen. Der Uferrandstreifen bleibt Griin-
flache.

Unabhangig von den Darstellungen des FNP ergeben sich keine
direkte Auswirkungen auf den Bestand. Dieser besitzt unabhan-
gig von den Darstellungen des FNP Bestandsschutz Allerdings
begrindet der FNP als vorbereitender Bauleitplan auch kein
Baurecht

Darstellung im Entwurf
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OT Hangelsberg, Am Spreeufer

¢ Flache ist mit der vorhandenen Bebau-
ung eigentlich als Wohnbauflache (W)
genutzt, hier aber als landwirtschaftli-
che Flache ausgewiesen. Welche
Konsequenzen hat das fiir die Bebau-
ung/Nutzung?

¢ Welche Konsequenzen resultieren fir
vorhandene Bebauung in festgesetz-
ten Uberschwemmungsgebieten?

Anregung wird wie folgt beriicksichtigt:

Die Planzeichnung wird angepasst. Die Wohnbauflache bis an
die Grenze des Uberschwemmungsgebiets gezogen.
Unabhangig von den Darstellungen des FNP ergeben sich keine
direkte Auswirkungen auf den Bestand. Dieser besitzt unabhan-
gig von den Darstellungen des FNP Bestandsschutz Allerdings
begrindet der FNP als vorbereitender Bauleitplan auch kein
Baurecht.

Darstellung im Entwurf

OT Hangelsberg, HumboldtstralRe

o Warum wird hier der FNP nicht an die
tatsachliche Nutzung (Wochenend-

#' hausgebiet) angepasst?

4 » Oder sollen die Gartengrundstiicke
perspektivisch entfernt werden?

¢ Sind die Grundstiicke durch die Ge-
meinde verpachtet?

o Worauf bezieht sich die Signatur ,na-

Anregung wird nicht beriicksichtigt

Die Planzeichnung wird nicht gedndert, die Griinflache bleibt er-
halten. Die vorhandenen Garten unterliegen dem Bestands-
schutz, sofern diese rechtmaRig errichtet wurden.

Begriindung:
Bereits im Ursprungsbebauungsplan war der Grinzug darge-

stellt. Dieser sollte die Wohnbauflachen gliedern. Das Ziel eine
durchgehende naturnahe Griinflache zu erhalten bzw. zu entwi-
ckeln wird weiter verfolgt.

Seite 32 von 81




GEMEINDE GRUNHEIDE (MARK) FLACHENNUTZUNGSPLAN ENP
ANREGUNGEN UND HINWEISE A/H
AUSWERTUNG UND STELLUNGNAHME 05/26

OFFENTLICHKEIT

ANREGUNGEN UND HINWEISE

ABWAGUNG

LAUFENDE NUMMER/ DATUM DER
STELLUNGNAHME

STELLUNGNAHME

ERGEBNIS DER PRUFUNG

Offentlichkeit 7 a
vom 02.08.2024

Zu dem obigen Vorentwurf des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Griinheide
(Mark) nehme ich als Anwohner im OT Monchwinkel, [..], wie folgt Stellung.

Grundsatzlich begriiRe ich die in der Begriindung vom 26.06.2024 unter 3. Ge-
nannten Entwicklungsziele insbesondre fiir den OT Mdnchwinkel: Sicherung der
Wohnnutzungen und des Landschaftsraumes mit Spreeniederung, Land- und
Forstwirtschaft, freizeitliche Hobbytierhaltung.

Befiirwortung der Entwicklungsziele wird zur Kenntnis ge-
nommen.

In der Vorliegenden Planungsfassung wird im Bereich der Strale ,Reihe” jedoch
eine signifikante Veranderung der ,Art der baulichen Nutzung § 5 Abs. 2 Nr. 1
BauBG durchgefiihrt.

In der aktuell geltenden Fassung des Flachennutzungsplanes wird die Bebauung
im Umfeld der StralRe ,Reihe“ im OT Ménchwinkel als ,Dorfgebiet” ausgewiesen.
Dies entspricht somit auch den obigen Entwicklungszielen. (Siehe Bild 1). Zusatz-
lich sind die umgebenen Flachen, entsprechend ihrer aktuellen Nutzung, als Fla-
chen fur die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauBG) ausgewiesen.

Die Planung des neuen Flachennutzungsplanes andert diese Ausweisung um.
(siehe Bild 2)

Hier wird nun die Zuordnung zu Art der baulichen Nutzung §5 Abs. 2 Nr. 1 BauBG
in “Mischgebiet” vorgenommen, sie dienen nach § 6 in der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben.

Ich bitte Sie, diese Ausweisungsanderung zuriickzunehmen und die ur-
spriingliche Art der baulichen Nutzung (Dorfgebiet) wieder herzustellen.
(siehe Bild 2) Dies nicht nur um den doérflichen Charakter auch in der zukiinftigen
Entwicklung sicher zu stellen, sondern dabei auf die Belange der land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe einschlielich ihrer weiteren Entwicklung vorrangig Riick-
sicht zu nehmen.

Anregung wird nicht beriicksichtigt. Die Darstellung als ge-
mischte Bauflache ,M“ nach § 1 Abs. 1 BauNVO wird beibehal-
ten.

Begriindung:

Die Ausweisung als gemischte Bauflache ,M“ entspricht nach
BauNVO der allgemeinen Art der baulichen Nutzung und wird in
der Regel fur die Darstellungen in Flachennutzungspléaner ge-
nutzt. Aus der gemischten Baufldche kdnnen dann die unter § 1
Abs. 2 Nr. 5 bis 9 BauNVO aufgefiihrten besonderen Arten der
Nutzung, wozu auch ein Dorfgebiet ,MD* zahlt, entwickelt wer-
den.

Auch dérfliche Wohngebiete ,MDW* waren ggf. vorstellbar bzw.
wurden den Bestand vermutlich besser abbilden.

Da keine Notwendigkeit gesehen wird, sich bereits auf der
Ebene des FNP festzulegen, ist die Wahl der allgemeinen Art
der Nutzung flexibler und Iasst fur die Beurteilung nach § 34
BauGB oder fur die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungs-
plane) gréReren Spielraum.

Darstellung im Entwurf
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Bild 1 aktuelle Fassung

Dariber hinaus weist die Planung des neuen Flachennutzungsplanes im Bereich
der Stral3e ,Reihe“ neu die Art der baulichen Nutzung aus: Grinfldchen (§ 5 Abs. 2
Nr. 5 BauBG). Auch diese Umwidmung bitte ich zuriickzunehmen, um die bisherige
Nutzung (Land- und Forstwirtschaft, freizeitliche Hobbytierhaltung) sicher zu stel-
len.

Anregung wird beriicksichtigt.
Die bezeichnete Grinflache wird im Entwurf nicht dargestellt,
sondern als Flache fir die Landwirtschaften ausgewiesen.

(Siehe oben)

Zusammenfassung:

Ich bitte um die Riicknahme der neuen Ausweisung der Art der baulichen Nutzung
(Mischgebiet) fir die StralRe ,Reihe” in die Ursprungsausweisung Dorfgebiet und
die Entfernung der neuen Nutzungsart ,Grinflachen®

Anregungen werden teilweise beriicksichtigt.
Siehe die Abwagung zu den einzelnen Punkten

Offentlichkeit 8 a
vom 01.08.2024

Im Bezug des offengelegten Flachennutzungsplan, méchten wir unsere Einwande
dagegen das Vorhaben der Bebauung des Waldstiickes vor den Blocken Dorf-
stralde 17-18 in Freienbrink einbringen. Stand Juni 2024.

Grinde fir die Gegensprechung: Die Waldflache ist ein Schutzgirtel fur die Ge-
rausche des umliegenden Gewerbegebiet, wie zum Beispiel das Gewerbe der
Edeka , die parkenden LKW und den Verkehr der Stral’e durch Freienbrink .

Eventuell auch die Nutzung der Griinflache vor den beiden Wohnblécken sowie
der Wascheplatz !

Wir méchten Sie bitten, diese Uberlegung in der Planung einzubeziehen.

Anregung wird beriicksichtigt.
Die Wohnbauflachenerweiterung wurde zuriickgenommen. Es
wird Wald wie im Bestand vorhanden ist, dargestellt.

Darstellung im Vorentwurf und im Entwurf
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Offentlichkeit 9 a
vom 02.08.2024

hiermit teilen wir Ihnen unsere Einwendungen gegen die Einbeziehung des Wald-
stlicks vor den Wohnblécken in der Dorfstrafle 17 und 18 in Freienbrink in dem
gerade offengelegten Flachennutzungsplan (Stand Juni 2024) mit.

Unseres Erachtens nach geht mit einer Bebauung und der damit verbundenen Be-
seitigung des Waldstreifens ein wichtiger Schutzgurtel gegenliber dem Gewerbe-
gebiet verloren. Eventuell auch der Wasche-Trockenplatz fir die Anwohner?

Wir bitten, diese Uberlegungen in die Planungen einzubeziehen.

Anregung wird beriicksichtigt.
Siehe Stellungnahme: Offentlichkeit 8

Offentlichkeit 10 a
vom 02.08.2024

ich Betreibe seit dem 01.April 2017 einen landwirtschaftlichen Betrieb im Ortsteil
Monchwinkel, der Betrieb ist unter der Registriernummer: [...] beim Landwirt-
schaftsamt des Landkreises Oder-Spree als Betrieb registriert. In meiner Betriebs-
konzeption ist vorgesehen, den Betrieb der seit Grindung als Nebenerwerbsbe-
trieb gefiihrt ist nach einer 10 Jahrigen Aufbauphase im Jahr 2028 in den Haupter-
werb zu Uberfihren. Zusatzlich bin ich mit meinem Betrieb Mitglied im Kreisbau-
ernverband Oder-Spree e.V..

Nach Einsicht in die Planunterlagen insbesondere im Ortsteil Ménchwinkel, bin ich
erschrocken dariiber, dass die planerische Betriebsgrundlage entzogen werden
soll und somit die weitere Entwicklung meines Betriebes erheblich gefahrdet sein
wirde! Dies nehme ich zum Anlass mich zu dem von |hnen ausgelegten Vorent-
wurf zu dulBern.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Bemerkung:

Mit dem FNP als vorbereitenden Bauleitplan wird die Betriebs-
grundlage nicht entzogen.

Im Bisher geltenden Flachennutzungsplan Ménchwinkel, sind die gesamten Stra-
Renziige der GroRRen Dorfstrale (bis hinter Forstliegenschaft), Mittelweg, Neue
Feldstralle, Spreestralle und Reihe Planungsrechtlich als Dorfgebiet (MD) gekenn-
zeichnet.

Im neuen FNP sollen diese als Mischgebiet (MI) gekennzeichnet werden.

Anregung wird nicht beriicksichtigt.

Die Darstellung als gemischte Bauflache ,M* nach § 1 Abs. 1
BauNVO wird beibehalten.

Begriindung:

Fur die Neuausweisung des FNP wurde festgelegt, dass die all-
gemeine Art der Nutzung dargestellt wird, hier gemischte Bau-
flache (M) und nicht die besondere Art der Nutzung — Mischge-
biet (M), wie in der Stellungnahmen aufgefuhrt. Die Ausweisung
als gemischte Bauflache ,M* entspricht somit nach BauNVO der
allgemeinen Art der baulichen Nutzung und wird in der Regel fiir
die Darstellungen in Flachennutzungsplaner genutzt. Aus der
gemischten Bauflache kénnen dann die unter § 1 Abs. 2 Nr. 5
bis 9 BauNVO aufgeflihrten besonderen Arten der Nutzung,
wozu auch ein Dorfgebiet ,MD* zahlt, entwickelt werden.

Auch dérfliche Wohngebiete ,MDW* waren ggf. vorstellbar bzw.
wirden den Bestand vermutlich besser abbilden.
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Da keine Notwendigkeit gesehen wird, sich bereits auf der
Ebene des FNP festzulegen, ist die Wahl der allgemeinen Art
der Nutzung flexibler und Iasst fiur die Beurteilung nach § 34
BauGB oder fiir die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungs-
plane) grofReren Spielraum. Die vorhandene Bebauung und Nut-
zung unterliegt dem Bestandsschutz. Der FNP begriindet kein
Baurecht.

Darstellung im Entwurf

Im Rahmen einer Rechtsberatung wurde ich ermutigt die Méglichkeit der AuRerung
zu nehmen. Ich widerspreche der Ausweisung zum Mischgebiet, da dies die Ent-
wicklung landwirtschaftlicher Betriebe hemmt sowie die Entwicklung und Ansied-
lung auch weiterer, insbesondere fiir Tourismus interessanter Gewerbebetriebe
wie Gastronomie etc. ausschlieft fiir Jahrzehnte.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Bemerkung:

Die Ausweisung einer gemischten Bauflache hemmt die Ent-
wicklung der angefiihrten Nutzungen in keiner Weise. Mit dem
FNP als vorbereitender Bauleitplan werden keine Bau- oder Um-
nutzungsrechte begriindet. Diese richten sich nach § 34 oder
§ 35 BauGB oder nach einen Bebauungsplan.

Sollte die Gemeindevertretung dennoch mehrheitlich der Umwidmung folgen, kiin-
dige ich bereits jetzt ein Klageverfahren gegen die Gemeinde Griinheide (Mark),
inklusive gegen die Gemeindevertretung, durch alle méglichen Instanzen gegen
den Flachennutzungsplan in Génze an sowie die Einforderung der sich aus der
Anderung ergebenen Schadensersatzanspriiche aus dem Entwicklungshemmnis

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Da ein Flachennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan
keine AuRenwirkung fiir die Offentlichkeit entfaltet und auch kein
Baurecht begriindet, unterliegt dieser in der Regel nicht der ver-
waltungsgerichtlichen Normenkontrolle. Ausnahmen gibt es nur
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meines landwirtschaftlichen Betriebes ebenfalls im Klageverfahren uber alle In-
stanzen.

dann, wenn ansonsten nach § 35 BauGB privilegierte Vorhaben
mit dem FNP gesteuert werden sollen, was hier nicht der Fall ist.

Ich gehe dennoch davon aus, dass die Anderung so nicht erfolgen wird und Sie
eine Losung finden.

Fiir eine Anderung der Flichenausweisung in ein Dorfgebiet be-
steht keine Notwendigkeit, da aus der gemischten Bauflache
auch ein Dorfgebiet entwickelt werden kann.

Offentlichkeit 11 a
vom 01.08.2024

Die Datengrundlage fir die Bevodlkerungsentwicklung in Griinheide ist zu hinterfra-
gen.

LFur den FNP soll das Szenario 3 (gewichtete Verteilung zugunsten des naheren
Umfeldes) herangezogen werden. Hier werden fiir die Gemeinde Griinheide (Mark)
fur alle Bauabschnitte Zuziige von 1.611 Arbeitskraften angegeben. Laut dem Kon-
zept kann davon ausgegangen werden, dass jede zuziehende Arbeitskraft auch
einen Haushalt bildet und eine Wohneinheit nachfragt. Hierbei liegt die durch-
schnittliche HaushaltsgréRe bei 2,0 Personen. Entsprechend kann von einem
Tesla-bedingten Gesamtzuzug von 3.222 Personen in die Gemeinde Griinheide
(Mark) ausgegangen werden.*

» Zuzug soll vorwiegend durch Mitarbeitende von Tesla und deren Angehdrige
erfolgen
« Die Gigafactory liegt am westlichen Rand des Gemeindegebietes
+ Die Stadt Erkner ist verkehrsgiinstig angebunden
* In den Siedlungen Hohenbinde und Jagerbude werden derzeit Bauvorhaben
realisiert
» Von dort ist die Gigafactory Uiber Radwege in wenigen Minuten erreichbar
» Von Firstenwalde erreicht man die Gigafactory mit dem RE 1 in 10 Minuten
* Verbindung soll im 20-Minuten-Takt angeboten werden
» Entwicklung von zuséatzlichem Wohnraum durch die Stadt vorgesehen (IN-
SEK)
* |In Erkner und Flrstenwalde sind bereits Infrastrukturen vorhanden, die in den
Griinheider Ortsteilen erst entwickelt werden mussen
» Die im FNP enthaltene Wohnbauflache in Kagel ist nur (ber eine stlindlich ver-
kehrende Buslinie angebunden (Fahrzeit 27 Minuten)
* Hier droht zusatzlicher MIV mit Belastung der Ortsdurchfahrten in Griinheide
» Die im FNP Spreenhagen geplanten Wohnbebauungen sind lber die Buslinie
436, welche nur unregelmagig verkehrt, angebunden (Fahrzeit zwischen 21 und
32 Minuten)
 Hier droht ebenfalls zusatzlicher MIV durch den Ortsteil Spreeau und die
Siedlung Freienbrink

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

Gemal der Abstimmung mit der Gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung Berlin-Brandenburg als Raumordnungsbehdérde
ist weiterhin das Landesplanerisches Konzept ,Entwicklung des
Umfeldes der Tesla-Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grun-
heide (Mark)“ als Grundlage fir den FNP zu verwenden.

In diesem Konzept wurde alle Stadte und Gemeinden im defi-
nierten Kooperationsraum/ Teslaentwicklungsraum zwischen
Berlin und Frankfurt (Oder) betrachtet, fiir die mit einer Tesla be-
dingten Entwicklungsnachfrage gerechnet wird. So wurde fir
alle betroffenen Stadte und Gemeinden der durch die Teslaan-
siedlung, auf der einer detaillierten Bestandsanalyse induzierte
Bedarf an benétigte Wohnungen und daraus ergebende Wohn-
bauflachennach der angenommenen Baudichte ermittelt.
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Nach dem Konzept ware fir Griinheide ein Flachenbedarf von
ca. 53 ha erforderlich und beispielweise fiir Erkner 7,6 ha, fur
Furstenwalde 27,5 ha, fur Frankfurt (Oder) 86,4 ha und Storkow
38,1 ha raumordnerisch erforderlich. Insgesamt wurden fur den
gesamten Entwicklungsraum 404,6 ha ermittelt.

Aufgrund der ausgedehnte Waldflache und der Lage im Land-
schaftsschutzgebiet sowie anderer Griinde kann dieser Flachen-
bedarf in der Gemeinde Griinheide (Mark) nicht deckt werden.
Aufgrund der Berlicksichtigung der Wohnbauflachenpotentiale
der Innenentwicklung durch Verdichtung und Abrundung der
Siedlungsflachen von ca. 26,5 ha, konnte die Neuausweisung
von Bauflachen im Entwurf der Neuausweisung des Flachennut-
zungsplans auf 23,5 ha neue Bauflachen reduziert werden. Da-
bei wurden Flachen gewahlt, die entsprechen der Ziele der
Raumordnung an vorhandene Siedlungsflachen angrenzen. Fir
einen Teil der Flachen ist ein Zielabweichungsverfahren, Wald-
umwandlung und Zustimmungsverfahren zur Lage der Flachen
im LSG erforderlich, deren Ergebnisse in der weiteren Planung

zu berticksichtigen sind.®

6 Die Ergebnisse des Zustimmungsverfahrens sind der Begriindung zu entnehmen.
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Wie sich die Entwicklung des Industriestandortes vollziehen wird
und welche Auswirkungen sich daraus und wann genau auf die
Einwohnerentwicklung und Bauflacheninanspruchnahme erge-
ben werden, sind flir den FNP als vorbereitenden Bauleitplan nur
sekundar von Bedeutung. Erst mit der verbindlichen Bauleitpla-
nung werden dann die Flachen entwickelt.

Der Ansatz, dass von 5586 erwarteten Zuziigen durch Tesla-Mitarbeitende, nur
305 Personen aus Erkner kommen werden, ist deutlich zu niedrig angesetzt. Da
sich Immobilien in groRerem Umfang bereits im Bau befinden und der Verkauf ge-
startet ist, werden sich daraus Erkenntnisse ergeben, ob die angebotenen Preise
akzeptiert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, muss es Auswirkungen auf weitere
Planungen haben. In einem Wohngebiet ,Flakenflie® Nord® sind bis zu 100 Woh-
nungen vorgesehen.

Allgemein bekannt sind die Plane fur ein Wohngebiet in Heidesee fiur bis zu 1500
Menschen. In der Tabelle 10 (Seite 43, Begrindung Vorentwurf) werden fir Hei-
desee nur 184 Menschen prognostiziert.

Sinnvoll fir die Planung ware eine Befragung der aktuell bei Tesla beschaftigten
Menschen, ob sie einen Umzug in die Nahe der Gigafactory in Erwagung ziehen.
Der hohe Anteil von Beschaftigten mit Wohnsitz in Berlin kdnnte bedeuten, dass
diese Personen bei einer giinstigen Anbindung mit dem OPNV ihr soziales Umfeld
in der Stadt nicht verlassen wollen.

Auch ist zu bedenken, das Tesla kein sicherer Arbeitgeber ist. Aus diesem Grund
werden auch viele polnische Arbeiter nicht in Erwégung ziehen nach Griinheide
oder Umgebung zu ziehen. AuRBerdem ist der Verdienst bei Tesla nicht geeignet
sich ein Haus mit Grundstuick leisten zu kdnnen.

Dass wirde den Bedarf an Wohnungen reduzieren.

Ausfiihrungen werden wie folgt beriicksichtigt:

Die zitierten Zahlen stammen aus dem Landesplanerischen
Konzept ,Entwicklung des Umfeldes der Tesla-Gigafactory Ber-
lin-Brandenburg in Griinheide (Mark)“. Die GL hat die Anwend-
barkeit des Konzepts als Grundlage fir den FNP bestatigt.

Die Gemeinde Heidesee kann im Rahmen ihrer Planungshoheit
aktiv werden. Inwieweit dies mit den Zielen der Raumordnung
vereinbar ist, entscheidet die GL als Raumordnungsbehdrde.

Eine Befragung der Mitarbeiter von Tesla ist aus Sicht der Ge-
meinde nicht zielfihrend. Vielmehr stellt der FNP die Entwick-
lungsziele der geplanten Bodennutzung der Gemeinde dar. Da-
bei geht es auch nicht nur um die Ansiedlung von Teslaarbeits-
kraften, sondern auch die Sicherung der Eigenentwicklung.

Da die prognostizierten Flachen nicht ausgeschépft werden, wird
kein Anlass gesehen, die Wohnbauflachenausweisung im FNP
weiter zu reduzieren. Da das Anbot auch die Preise bestimmt,
wirde eine Verknappung zu héheren Preisen flhren, was der
Forderung nach bezahlbaren Wohnungen entgegenstehen
wirde.

Eine weitere Frage ist die Art der Wohnung. Die letzten Wochen haben gezeigt,
dass man bei Tesla véllig unvorbereitet per Email von seiner Kiindigung erfahrt.
Ob man bei so einer realen Gefahr eine Immobilie erwerben mdchte, ist mehr als
fraglich. Es besteht eher Bedarf an Mietwohnungen ohne Grundstick.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Im FNP wird nicht festgelegt, welche Art der Wohnungen entste-
hen. Allerdings sollen in den neu ausgewiesenen Flachen auch
ein groRer Teil Mietwohnungen entstehen.
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Dies bedeutet weniger Flachenbedarf. Andererseits sollen sich die Ortsbilder nicht
nachteilig verandern. Anlagen, wie der Wohnpark Hubertusstrale in Alt-Buchhorst,
waren ein passender Kompromiss.

Vollkommen am Bedarf vorbei geht der Planentwurf zum ,Bebauungsplan Nr. 53
"Neu Ménchwinkel - Teilplan B Wohnbauentwicklung®. Auf Grundstticken von teil-
weise mehr als 1000 m? werden maximal 2 WE untergebracht. Ein groRRer Teil der
Grundstiicke wird als nicht Gberbaubare Flache definiert. Das ist eine irrefuhrende
Kennzeichnung. Denn dort kdnnen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zu-
gelassen werden. Ob daflr Flachen aus dem LSG geopfert werden missen, darf
zumindest angezweifelt werden. Wir lehnen eine Ausgliederung aus dem LSG ab.
AuRerdem lehnen wir jegliche Waldumwandlung ab.

Entsprechen der Ziele der Raumordnung wird eine Dichte von
30 Wohnungen je ha angestrebt.

Anregung wurde beriicksichtigt.

Die Festsetzungen des BP Nr. 53 wurde geéndert, die Wohn-
bauflache ist entfallen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Inhalte aus Bebauungspléanen
nicht der Abwagung des Flachennutzungsplanen unterstehen.

Es mussten Erkenntnisse vorliegen, welche Anfragen beziiglich Wohnbebauung
bei der Gemeinde in den letzten Jahren eingegangen sind. Diese Erkenntnisse
sollten im Planentwurf zum FNP ausgewertet werden. Diese liegen hier nicht vor.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Eine detaillierte Statistik Uber die Wohnungsnachfrage liegt in
der Gemeinde Griinheide (Mark) nicht vor. Diese ware auch
nicht alleinig relevant fiir die Flachennutzungsplanung. Der FIa-
chennutzungsplan stellt die Bodennutzung nach der prognosti-
zierten Entwicklung fiir mehrere Jahre dar und keine Moment-
aufnahme.

Die Planungen basieren weiterhin auf einer Entwicklung zu 40.000 Beschéaftigten
bei Tesla. Seit einem Jahr stagniert die Zahl der Beschaftigten bei Tesla und auch
die Menge der produzierten Fahrzeuge. Aulerdem hat Tesla Mihe, diese Fahr-
zeuge zu verkaufen. Ein urspriinglich vorgesehenes neues Model 2 wird derzeit
nicht weiterverfolgt. Auf der letzten Hauptversammlung nannte Firmenchef Elon
Musk keinerlei Perspektiven fiir die Gigafactory in Griinheide. Dafiir setzte er die
Hoffnung auf humanoide Roboter, die in der Produktion eingesetzt werden sollen.
Roboter benétigen keine Wohnungen. Diese Aspekte verdeutlichen, dass es nach
heutiger Erkenntnis dufRerst unwahrscheinlich ist, dass in der Gigafactory Grin-
heide einmal 40.000 Menschen arbeiten. Demzufolge ist der Zuzug von tber 3200
Menschen bedingt durch die Tesla-Ansiedlung eine sehr vage Theorie.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

In einer Sitzung des Ordnungsausschusses wurde am 17.11.2021 ein Konzept vor-
gestellt, wodurch Griinheide zu einem Naherholungsort entwickelt werden soll. Der
Vorentwurf zum FNP enthélt ein Kapitel ,5.1 SONDERBAUFLACHEN, DIE DER
ERHOLUNG DIENEN?®. Darin wird nur auf bestehende Anlagen eingegangen. Da
die Entwicklung zum anerkannten Naherholungsort bisher nicht verworfen wurde,
sollte dieses Thema im Planentwurf mit betrachtet werden. Im Vorentwurf wird

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

Die Entwicklung der Naherholung wurde im FNP bereits berlick-
sichtigt. So wurden beispielsweise die ehemals als Grinflachen
fur Zeltplatze im Entwurf des FNP als Sonderbauflachen mit der
Zweckbestimmung ,Campingplatz dargestellt, um deren bauli-
che Entwicklung zu sichern bzw. zu erméglichen. Auch sonstige
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festgestellt, dass ,es derzeit keine Bestrebungen fiir neue Ubernachtungskapazi-
taten gibt.“ Griinheide ist durch seine Nahe zu Berlin ein lukratives Ziel fir Tages-
und Ubernachtungstouristen. Es sollte iberpriift werden, ob bestehende Festset-
zungen verandert werden, um Entwicklungen fiir Anlagen zur Naherholung zu er-
maglichen.

Erholungs- und Wochenendhausgebiete wurden durch die ent-
sprechende Ausweisung gesichert. Die Entwicklung von zusatz-
lichen Standorten im AuRenbereich ist aufgrund des LSG und
der Waldflachen nicht absehbar.

Gesonderte Festsetzungen im Zusammen mit der Entwicklung
zum Naherholungsort sind nicht notwendig.

Fur die Anerkennung als Naherholungsort ist ein gesondertes
Verfahren notwendig, in dem die erforderlichen Bedingungen zu
erflllen sind.

Das Ministerium fiir Infrastruktur und Landesplanung hat am 19.10.2021 einen For-
derbescheid an die Gemeinde Griinheide (ibergeben, um den Landschaftsplan
(150.000 Euro) und den Integrierter Teil-Flachennutzungsplan fiir die TESLA-Um-
feldentwicklung (150.000 Euro) zu entwickeln. Als Begriindung wird genannt: ,Im
Rahmen der TESLA-Ansiedlung besteht in den Gemeinden Griinheide (Mark) und
Spreenhagen ein erheblicher Bedarf zusatzliche Flachen fiir den Wohnungs-
bau sowie die Gewerbeflachenentwicklung bereitzustellen.*

Im Vorentwurf kommt man zu der Erkenntnis: ,Aufgrund der Lage der Gemeinde
im Landschaftsschutzgebiet kénnen keine zusatzlichen Angebotsflachen fiir Ge-
werbe im Rahmen der Neuaufstellung des Flachennutzungsplanes vorgesehen
werden.” (Kapitel 3.3.2 Gewerbeflachenausweisung im Flachennutzungsplan)

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Aufgrund der Lage im LSG ist eine Entwicklung nur dann még-
lich, wenn das zustandige Ministerium ein erforderliche Zustim-
mungsverfahren positiv bescheidet. Die Gemeinde bereitet ei-
nen entsprechenden Antrag fir alle Bauflachen vor (auch im Be-
stand bzw. Abrundungsflachen), die im FNP vom LSG betroffen
sind.

Der Landschaftsplan ist im Vorentwurf nicht enthalten. Die Erwartungshaltung aus
dem MIL diirfte damit nicht erfillt werden. Man stellt 300.000 Euro zur Verfligung
und Griinheide stellt fest, dass man keine zuséatzlichen Flachen entwickeln kann.

Wir begrufien den Standpunkt der Gemeinde Griinheide und hoffen, dass im Ent-
wurf zum FNP daran festgehalten wird.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Mit dem Entwurf zum FNP wurde auch der Entwurf des Umwelt-
berichts und der Entwurf des Landschaftsplans der Offentlichkeit
zuganglich gemacht.

Es wird empfohlen, eine Einwohnerversammlung gemaf} Einwohnerbeteiligungs-
satzung § 3 (2) durch den Hauptverwaltungsbeamten einzuberufen. Der Termin
sollte in etwa zur Mitte der 6ffentlichen Auslegung des Planentwurfs erfolgen. Zu
diesem Zeitpunkt kann man sich bereits mit dem Inhalt vertraut machen und Fra-
gen formulieren und es verbleibt nach der Versammlung noch Zeit zum Ausformu-
lieren der Stellungnahmen. Eine auferordentliche Sitzung der Gemeindevertre-
tung scheint nach den Erfahrungen beim B-Plan Nr.60 wenig geeignet. Drei Stun-
den mussten die Einwohner warten, bis sie die Mdglichkeit bekamen, ihre Fragen
zu stellen. Bei der Einwohnerversammlung sollte am Beginn eine Prasentation von

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt.

Die Aufstellung eines FNP erfolgt nach den Vorschriften des
BauGB. Alle Beschlisse sind in 6ffentlichen Sitzungen zu fas-
sen, so dass die Einwohner alle Informationen erhalten und im
Rahmen der &ffentlichen Fragestunden ihre Anliegen vorbringen
kénnen.

Dariiber hinaus sind eine frithzeitige Beteiligung der Offentlich-
keit zum Vorentwurf und eine férmliche Beteiligung zum Entwurf
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20 bis maximal 30 Minuten stehen und direkt im Anschluss Gelegenheit sein, Fra-
gen zu stellen. Die Ortsbeirate sollte gleichfalls die Gelegenheit erhalten, sich aus-
fuhrlich zu aulern. Das kdnnte bereits in den beratenden Ausschiissen geschehen.
So koénnten mdgliche Anregungen noch mit aufgenommen werden.

erfolgt. Sdmtliche Unterlagen waren sowohl im Internet als auch
im Rathaus einsehbar.

Die Ortsbeirate wurden ebenfalls beteiligt.

Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise wurden im Rah-
men der Abwagung behandelt und entsprechend des Abwa-
gungsergebnisse in der nachfolgenden Planungsphasen be-
rucksichtigt.

Sofern der Entwurf des FNP geéandert wird, ist eine erneute Be-
teiligung der Offentlichkeit zwingen vorgeschrieben, sofern die
Grundziige der Planung berihrt sind.

Uberfallig ist in Griinheide ein Integriertes Ortsentwicklungskonzept (INOEK). Ein-
beschlossener FNP ware die optimale Gelegenheit, dieses Projekt in Angriff zu
nehmen.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Zusammenfassung:

Die Planungsgrundlage, dass in der Tesla-Gigafactory einmal 40.000 Menschen
arbeiten werden, ist Gberholt und unrealistisch. Die davon abhangende Prognose
zum moglichen Zuzug ist zu hoch angesetzt. Die Aufteilung der zusatzlichen Be-
wohner auf umliegende Stadte und Gemeinde (insbesondere Erkner und Hei-
desee) ist zu niedrig angesetzt. Positiv wird bewertet, dass uber die B-Plane Nr. 57
und 60 hinaus keine weiteren Gewerbeflachen ausgewiesen werden. Die Entwick-
lung von Grinheide zum Naherholungsort sollte im Planentwurf mitberlcksichtigt
werden. Uber die férmliche Beteiligung hinaus wird die Durchfilhrung einer Ein-
wohnerversammlung (Einberufung durch den HVB) angeregt. Basierend auf die-
sen FNP sollte ein INOEK erarbeitet werden, bevor weitere Bebauungsplane auf-
gestellt werden.

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Abwagung siehe vorherige Abschnitte.

Ortsbeirat Monchwinkel b
Sitzung des OBR vom 03.11.2025

Der Ortsbeirat Ménchwinkel bittet darum die Flachendarstellung der Flachen 2.25
und 2.26 in Ménchwinkel von gemischter Bauflache zu Dorfgebiet zu andern.

Anregung wird beriicksichtigt.

Der Anregung wurde gefolgt. Die Flache 2.25 und 2.26 werden
als Dorfgebiete dargestellt .

Die Planzeichnung, die Begriindung und der Umweltbericht wer-
den angepasst.
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Offentlichkeit 12 a
vom 05.08.2024

in meiner Funktion als Leiter der Feuerwehr nehme ich zur Auslegung des Vorent-
wurfes zur Neufassung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Griinheide
(Mark) wie folgt Stellung:

1. Betrifft Hangelsberg:

- Grundstliick Gemarkung Hangelsberg, Flur 1, Flurstiick 689 bitte ich als Gemein-
bedarfsflache/Sonderbauflache fir die Feuerwehr zu kennzeichnen.

Begrundung:
Im Rahmen der aktuellen Gefahrenabwehrbedarfsplanung ist der Zustand des

Feuerwehrobjektes in Hangelsberg, Bahnhofsstralle 5 als Magelhaft eingestuft und |

die Neuerrichtung eines Feuerwehrhauses nach aktuellem Standart unausweich-
lich, jedoch auf dem aktuellen Flurstiick, mangels Grundstuicksflache nicht reali-
sierbar.

Gemeinsam mit Ortsfeuerwehr und bisherigem Ortsvorsteher, wurde das oben ge-
nannte Grundstiick Hangelsberg, Flur 1, FS 689 als geeignet befunden und wird
favorisiert. Die Flachennutzungsplanerische Grundlage bereits jetzt dafiir zu schaf-
fen ist daher aus unserer sicht nur folgerichtig und ein erster Schritt in die dazu
notwendige Richtung.

Anregung wird beriicksichtigt.
Die Flache wird als Gemeinbedarfsflache fiir die Feuerwehr aus-
gewiesen.
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Darstellung im Entwurf

Offentlichkeit 13 a
vom 07.08.2024

wir hatten heute wegen der mdglichen Berlicksichtigung der von uns geplanten
Solarflache in Kagel im neu auszuarbeitenden FNP Grinheide telefoniert.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt stehen wir in Abstimmungen mit der e.dis bezlglich
der Netzanschluss-Bedingungen.

Je nach Antwort des Netzbetreibers werden sich die mégliche Grofte und Flache
des Solarparks noch andern.

Ist es mdglich, die unten dargestellte Flache bis zur endgultigen Klarung abzubil-
den?

Bis zu welchem Zeitpunkt bendtigen Sie die endgliltige Flachen-Kulisse, um sie im
zu erstellenden FNP einzufligen?

Sollten wir aus o.g. Grinden Ihnen nicht mehr rechtzeitig eine definitive Flache
Ubermitteln kdnnen, muss die Plan-Anderung nach Baubeschluss erfolgen.

Das derzeit von uns geplante Areal befindet sich zwischen der StraRe Am Dudel | -

und dem Liebenberger See.

In der Gemarkung Kagel umfasst es folgende Flurstiicke:
Flur 2 — FS und 334

Flur 3 — FS 42, 43, 44, 45, 47 und 48

Die schwarz-gestrichelte Linie zeigt die geplante AuRengrenze der spater mit Mo-
dulen zu belegenden Solar-Flache.

Anregung wird beriicksichtigt.

Im FNP werden die geplanten Sonderbauflachen flr PV darge-
stellt.

Darstellung im Vorentwurf

|
« |
b
J
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Anlage: Luftbildausschnitt der o. g. Flursticke geplanter Au3engrenze der Solar-
Module

Darstellung im Entwurf

Die Darstellung der Sonderbaufldche muss im weiteren Verfah-
ren an die Kriterien des Sachlichen Teilregionalplans EE ange-
passt werden. Der Abstand zu der westlichen benachbarten Be-
bauung im AuRenbereich muss vergrofRert werden. Eine erneute
Beteiligung nach § 4a BauGB ist erforderlich.

Offentlichkeit 14 a
vom 30.07.2024

Es bestehen rechtliche Bedenken beziiglich des Teilflachenflachennutzungsplans
der Gemeinde Griinheide (Mark) auf dem Stand des gegenstandlichen Vorent-
wurfs vom 26.06.2024.

1) Der Vorentwurf des Teilflachennutzungsplans weist Flachen fir ein sonstiges

Die Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt.

Die Flachen der Sondergebiete ,Erneuerbare Energien® im Vor-
entwurf wurden im Entwurf des Flachennutzungsplans entspre-
chend ihrer konkreten geplanten bzw. vorhandenen Nutzung

Sondergebiet mit Zweckbestimmung ,Erneuerbare Energien aus. Er nimmt
hierbei jedoch solche Felder aus, fir die ein Bergwerkseigentum eingetragen ist.
Unsere Mandantschaft hat indes mit dem immissionsschutzrechtlicher Geneh-
migungsantrag vom 30.06.2023, Nr.: G04023, die Errichtung von zwei Wind-
energieanlagen (WEA) — WEA 1 und 3 — auf Flachen beantragt, die sich mit
Feldern Uberlagern, fiir die solches Bergwerkseigentum eingetragen ist (Flur 3,
FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangelsberg).

2) Auf diesen Flachen die Windkraftnutzung trotz ansonsten glinstiger tatsachlicher

und rechtlicher Ausgangsbedingungen allein wegen eines bestehenden Berg-
werkseigentumsbezugs auszuschlieflen, weckt Zweifel, ob die Anforderungen
des Abwagungsgebots nach §§ 1 Abs. 7, 2 Abs. 3 BauGB gewabhrt bleiben.
Denn Abwagungsvorgang und -ergebnis zu diesem Teilaspekt der Flachennut-
zungsplanung lassen den Eindruck entstehen, dass das Gewicht des Bergwer-
keigentums bislang zu hoch und das Gewicht der Windenergie zu gering ange-
setzt wurde. Insofern droht eine Abwagungsfehlgewichtung.

angepasst.

Das geplante Sondergebiet Windenergie wird an die Abgren-
zung der Ausweisung im Regionalplanentwurf ,Erneuerbare
Energien“ 1. Entwurf als Raumordnungsplan angepasst. Ent-
sprechen der Hinweise aus der Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange wurde die Zweckbestim-
mung mit Vorranggebiet ,Windenergie“ konkret bezeichnet.

Vergleichende Darstellung Vorentwurf (orange Schraffur) und
Entwurf (rote Abgrenzung
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3) Wéahrend die Belange des Bergbaus mangels hinreichender Konkretisierung ei-
nes etwaigen Abbauvorhabens einen grundsatzlich nachgeordneten Belang im
Rahmen der planerischen Abwagung darstellen, bildet die Windenergie einen
konkreten gehobenen Abwagungsbelang.

— Fir Windenergienutzung streitet § 2 Satz 2 EEG. Diese Vorschrift verleiht der
Windenergie eine abstrakte Vorrangstellung gegeniiber anderen Belangen, u.a.
auch des Bergbaus.

— Derin Aufstellung befindliche, libergeordnete sachliche Teilregionalplan ,Erneu-
erbare Energien® sieht Windkraftnutzung auf der mafigeblichen Flache der Flur
3, FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangelsberg vor, auch wenn sich diese Flache mit
einem Feld fir Bergwerkseigentum Uberschneidet. Nach § 4 Abs. 2 ROG sind
diese Planentwirfe zugunsten der Windkraft als Erfordernisse der Raumord-
nungi.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 4, 4a ROG zu beriicksichtigen. Sowie der Regionalplan
in Kraft ist, ergibt sich aus § 1 Abs. 4 BauGB die Pflicht der Gemeinde, fur eine
Ubereinstimmung der Flachennutzungsplanung mit der iibergeordneten Regio-
nalplanungsebene Sorge zu tragen.

— Fur die Nutzungsart der Windenergie besteht im Planungsraum durch unsere
Mandantschaft bereits konkretisierte und verfestigte Planung. Diese hat einen
erheblichen zeitlichen Vorsprung vor beabsichtigten bergbaulichen Planungen.
Dies ist nach MalRRgabe des Prioritatsprinzips und des Gebots zur gegenseitigen
Riicksichtnahme zugunsten der Nutzungsart der Windenergie im Planungsraum
zu bertcksichtigen.

— Uberdies hat das LBGR fiir das urspriingliche, in seinen Auswirkungen auf den
Bergbau weitgehend gleichgebliebene Windparkdesign eine Vertraglichkeit der
Belange des Bergbaus und der Windenergie in seiner Stellungnahme vom
10.11.2020 angenommen und deshalb seine Zustimmung zum WEA-Vorhaben
unserer Mandantschaft erteilt. Triftige Griinde fiir die zwischenzeitlich gednderte
Rechtsauffassung des LBGR sind nicht erkennbar.

— Soweit auf der maRgeblichen Flache der Flur 3, FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangels-
berg ein Gebiet fur die Windenergie dargestellt wird, droht zudem keine Verla-
gerung eines unauflésbaren Nutzungskonflikts zwischen Windenergie und Berg-
bau auf die nachgeordnete Ebene der Bebauungsplanung. Im Rahmen der Be-
bauungsplanung lieRe sich erforderlichenfalls zur Harmonisierung von Belangen
des Bergrechts und der Windenergie als alternativer L6sungsansatz eine Befris-
tung der Windenergienutzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB in Betracht ziehen.
Unsere Mandantschaft hat sich in einer Stellungnahme zum Bebauungsplanent-
wurf Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg® fiir eine Abstimmung hierzu of-
fen gezeigt.

Da mit dem 2. Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans sich die
Abgrenzung des Vorranggebiets erneut geandert hat und die
Gemeinde der Anpassungspflicht an den Raumordnungsplan
unterliegt, muss der FNP die Darstellung des Vorranggebiets er-
neut anpassen.

Auszug 2. Entwurf des STRP EE
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Mit den Gesetzen zur Sicherung und Beschleunigung des Aus-
baus von Windenergie hat der Gesetzgeber der Windenergie-
nutzung den Vorrang eingerdumt. Andere Nutzungen im AufRen-
bereich sind nur dann zulassig, wenn die Windenergienutzung
nicht eingeschrankt wird. Dariiber hinaus sind entsprechend der
Anderung des BauGB die Windvorranggebiete zusétzlich als Be-
schleunigungsgebiet darzustellen und MinderungsmaRnahmen
festzulegen.

Die Planzeichnung und die Begriindung werden angepasst.
Die Belange des Bergbaus erhalt geringeres Gewicht, da die In-

anspruchnahme der Rohstoffvorkommen noch nicht absehbar
ist. Das LBGR wurde beteiligt.

Aus den vorgenannten Grunden entspricht es jedenfalls den Grundsatzen einer | Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
ordnungsgemaflen Abwagung, wenn der Planungsgeber auf der Flur 3, FISt-Nr.
9, Gemarkung Hangelsberg ein Gebiet fiir die Windenergie in dem Umfang
und in der Lage darstellt, wie es dem potenziellen Sondergebiet fiir Wind-
energie nach § 11 Abs. 2 BauGB im Beteiligungsentwurf des Bebauungs-
plans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Hangelsberg“ entspricht. Schliel3lich tragt
dieser Bebauungsplanentwurf der in Aufstellung befindlichen Regionalplanung
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bereits umfanglich Rechnung. Auf diese Weise kann eine Realisierung sowohl von
WEA-Vorhaben als auch bergbaulichen Vorhaben im selben Raum gleichermalen
—und damit im Sinne praktischer Konkordanz - sichergestellt werden.

Um eine solche Entwurfsidnderung ersuchen wir ausdriicklich.

Diese Auffassung und dass auf ihr beruhende Rechtsersuchen griinden in folgen-
der Sach- und Rechtsbeurteilung:

1 Gefahr der Abwagungsfehlgewichtung bei fortbestehendem Ausschluss
der Windenergie auf Flachen, die sich mit Feldern des Bergwerkeigentums
tiberlappen

Der Vorentwurf des Teilflachennutzungsplans weist Flachen fiir ein sonstiges Son-
dergebiet mit Zweckbestimmung ,Erneuerbare Energien” aus. Er nimmt hierbei je-
doch solche Felder aus, fir die ein Bergwerkseigentum eingetragen ist. Dabei han-
delt es sich im Wesentlichen um ein ca. 344 ha gro3es Sondergebiet fur die Errich-
tung von Windenergieanlagen (WEA). Dieses entspricht groteils dem Geltungs-
bereich des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum Hangels-
berg*.

Allerdings ist ein erheblicher Unterschied zwischen beiden Bauleitplanungen aus-
zumachen: Anders als der angesprochene Bebauungsplanentwurf nimmt der Vor-
entwurf des Teilflachennutzungsplans solche Flachen von dem Sondergebiet mit
Zweckbestimmung ,Erneuerbare Energien” aus, die sich mit Feldern Giberschnei-
den, fiir die ein Bergwerkseigentum eingetragen ist. Dem Entwurf der Begriindung
zum Flachennutzungsplan geman § 5 Abs. 5 BauGB ist auch kein anderer Grund
zu entnehmen, als dass das in Rede stehende Bergwerkseigentum allein zum Aus-
schluss einer Windenergienutzung in der norddstlichen Flache des Flurstlicks Flur
3, FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangelsberg gefihrt hat.

Siehe Entwurf der Begriindung gem. § 5 Abs. 5 BauGB zum Teilflaichenfla-
chennutzungsplans der Gemeinde Grunheide (Mark) auf dem Stand des vom
26.06.2024, Kap. 7, S. 127.

Gegen diesen Ausschluss der Windenergienutzung auf besagter Flache bestehen
indes rechtliche Bedenken, da insofern eine Abwagungsfehlgewichtung im Rah-
men des Teilflachenflachennutzungsplans der Gemeinde Grunheide (Mark) droht.

Anregung wurde beriicksichtigt.

(Siehe oben)
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Das Gebot gerechter Abwagung ist in der Bauleitplanung verletzt, wenn die Be-
deutung der betroffenen privaten Belange verkannt oder wenn der Ausgleich zwi-
schen den von der Planung beriihrten 6ffentlichen Belangen in einer Weise vorge-
nommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange aul3er Verhaltnis
steht.
St. Rspr, vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1969 — IV C 105.66 —,
BVerwGE 34, 301, Rn. 29.

1.1 Zu hohe Gewichtung des Bergwerkseigentums Hangelsberg/Janicken-
dorf (31- 0028).

Vorliegend drangt sich der rechtliche Eindruck auf, dass bislang das in Rede ste-
hende Bergwerkseigentum mit einem zu hohen Gewicht und die potenzielle Wind-
energienutzung mit einem zu geringen Gewicht in die Abwagung zum Teilflachen-
nutzungsplan der Gemeinde Griinheide (Mark) eingestellt worden sind.

Die Einschatzung, dass das konkrete Gewicht des angesprochenen Bergwerkei-
gentums zu hoch angesetzt worden ist, beruht auf folgenden Rechtsiiberlegungen:

Der im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag vom 30.06.2023, Nr.:
G04023, vorgesehene Standort der geplanten Windkraftanlage WEA 1 befindet
sich vollstandig, der angezeigte Standort der geplanten Windkraftanlage WEA 3
teilweise innerhalb des Feldes des Bergwerkseigentums Hangelsberg/Janicken-
dorf (31- 0028). Inhaberin dieser Bergbauberechtigung ist die Sand + Kies Union
GmbH Berlin-Brandenburg (SKBB).

Laut Auskunft des Landesamtes fir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Branden-
burg ist dieses Bergwerkseigentum von der Staatlichen Vorratskommission fir
nutzbare Ressourcen der Erdkruste der DDR verliehen und nachfolgend auf der
Grundlage der Regelungen des Einigungsvertrages bestatigt worden. Es handelt
sich um ein aufrechterhaltenes Bergwerkseigentum im Sinne des § 149 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1i.V.m. § 151 BBergG. So gewahrt Bergwerkseigentum das ausschlief3liche
Recht, innerhalb eines bestimmten Feldes Bodenschatze aufzusuchen und zu ge-
winnen, sowie das Eigentum an den Bodenschatzen zu erwerben, § 9 Abs. 1i.V.m.
§ 8 Abs. 1 BBergG.

Allerdings steht das Bergwerkseigentum unter dem Vorbehalt, dass erst bei der
Prifung und Zulassung der erforderlichen Betriebsplane entschieden wird, in wel-
chem Umfang es konkret ausgeubt werden kann.

Anregung wurde beriicksichtigt.

(Siehe oben)
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Axel Pottschmidt in: Frenz, BBergG - Bundesberggesetz, 1. Auflage 2019, § 9
BBergG, Rn. 7.

Vorliegend stehen noch wesentliche Konkretisierungsschritte aus. Erst eine tech-
nisch und wirtschaftlich sachgemaRe Betriebsplanung kann das Bergwerkseigen-
tum in seinem Gewicht entscheidend aufwerten (vgl. Wertung des § 77 Abs. 2
BBergG). Zum gegenwartigen Zeitpunkt bewegt sich jedoch eine bergbauliche Vor-
habensplanung der SKBB noch im Stadium der reinen Vorplanung.

1.2 Zu geringe Gewichtung der Nutzungsart Windenergie

Hingegen beruht die Einschatzung, dass das konkrete Gewicht der Windenergie
zu gering angesetzt worden ist, auf folgenden Rechtserwagungen:

1.2.1 Uberragendes Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien gemiR § 2
EEG

In der Abwagung ist das Uberragende 6&ffentliche Interesse im Sinne des § 2 EEG
zugunsten der Windenergie zu beachten.

Die erneuerbaren Energien sollen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
fuhrenden Schutzguterabwagungen eingebracht werden. Das Interesse am Aus-
bau regenerativer Energien ist ein ,iberragendes®. Das Attribut ,iberragend” stellt
die hochste Steigerung der Gewichtung dar.

Nach standiger obergerichtlicher Rechtsprechung ist § 2 Satz 2 EEG als sog. Soll-
bestimmung dahingehend zu verstehen, dass sich in den einzelnen Schutzgiiter-
abwagungen ein regelméaRiges Ubergewicht der erneuerbaren Energien in dem
Sinne ergibt, dass das lberragende o6ffentliche Interesse an der Errichtung von
Windenergieanlagen sowie das 6ffentliche Sicherheitsinteresse nur in atypischen
Ausnahmefallen Gberwunden werden kann, die fachlich anhand der besonderen
Umstéande der jeweiligen Situation zu begriinden waren.

Siehe Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 7.
Marz 2024 — 2 M 70/23 —, Rn. 49, juris; Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 27. Juli 2023 — OVG 3a A 52/23 —, Rn. 52 - 53, juris;
Niedersachsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 8. Juni 2023 — 1
ME 15/23 —, Rn. 16, juris; Oberverwaltungsgericht fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern, Urteil vom 7. Februar 2023 — 5 K 171/22 OVG —, Ls. 10 und Rn.
160, juris.

Anregung wurde beriicksichtigt.

(Siehe oben)
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Ein solcher atypischer Ausnahmefall ist vorliegend nicht erkennbar, wie auch die
nachfolgenden Ausfiihrungen (insbesondere 0) unterstreichen werden.

1.2.2 Beriicksichtigung der libergeordneten, in Aufstellung befindlichen Re-
gionalplanung

Der Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans ,Erneuerbare Energien“ im Pla-
nungsraum Oderland-Spree sieht das Vorranggebiet Windenergienutzung (VR
WEN) Nr. 52 ,Hangelsberg® auf einer Flache von 383,5 ha vor (REP-Entwurf,
S. 63).

Dieses Vorranggebiet schliet Flurstiick Flur 3, FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangels-
berg - und damit sowohl die Standorte der von unserer Mandantschaft beantragten
WEA 1 und 3 als auch die Felder des Bergwerkeigentums der SKBB — ein.

Die Aufstellung des Sachlichen Teilregionalplans ,Erneuerbare Energien®, der
Ziele und Grundsatze der Raumordnung zur Steuerung der Planung und Errichtung
raumbedeutsamer Windenergieanlagen enthalt, hat die Regionalversammlung der
Regionalen Planungsgemeinschaft am 13. Juni 2022 infolge der eingetretenen Un-
wirksamkeit des Sachlichen Teilregionalplans ,Windenergienutzung“ beschlossen
(REPEntwurf, S. 4). Die Beteiligung der Offentlichkeit und &6ffentlicher Stellen zum
Entwurf wurde bis einschlief3lich 24.05.2024 durchgeflhrt (vgl. Abl. Brandenburg
v. 28.02.2024, S. 134 ff.). Mit dem Regionalplan sollen in der Planungsregion Vor-
ranggebiete fur die Windenergienutzung ausgewiesen werden. Insgesamt sollen
mindestens 1,8 % der Regionsflache fir die Windenergienutzung zur Verfligung
gestellt werden (REP-Entwurf, S. 5, 11).

Bei Vorranggebieten handelt es sich um Ziele der Raumordnung. Diese stellen ver-
bindliche Vorgaben dar, die von anderen 6ffentlichen Stellen bei raumbedeutsa-
men Planungen und MaRnahmen oder Entscheidungen Uber die Zulassigkeit von
raumbedeutsamen Planungen und MafRnahmen Dritter zu beachten sind (vgl. § 3
Abs. 1 Nr. 2i.V.m. § 4 Abs. 1 ROG).

Zwar ist der Sachliche Teilregionalplan ,Erneuerbare Energien“ noch nicht be-
schlossen worden und daher auch noch nicht in Kraft. Allerdings haben die 6ffent-
liche Auslegung und Beteiligung der Offentlichkeit zu den Entwiirfen des Sachli-
chen Teilregionalplans und des Umweltberichts sowie die Beteiligung der &ffentli-
chen Stellen zu den Entwirfen des Sachlichen Teilregionalplans und des Umwelt-
berichts bereits statigefunden. Daher handelt es sich bei den geplanten

Anregungen werden beriicksichtigt.
Die Flachenausweisung wird an die Abgrenzung des Regional-
plans angepasst.

(siehe oben)
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Zielvorgaben des Regionalplans nach § 3 Abs. 1 Nr. 4, 4a ROG um in Aufstellung
befindliche Ziele der Raumordnung. In Aufstellung befindliche Ziele der Raumord-
nung gelten als sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Aus § 4 Abs. 2 ROG
folgt, dass sonstige Erfordernisse der Raumordnung von anderen Planungstragern
und Behorden im Rahmen betroffener Plan- und Zulassungsverfahren zu bertick-
sichtigen sind.

Festzuhalten ist daher: Es zeichnet sich bereits ab, dass die konkretisierte und
verfestigte Regionalplanung auf den gegenstandlichen Flachen Windenergienut-
zung vorsehen wird. Fir die nachgeordneten Ebenen der Bauleitplanung — Fla-
chennutzungsplanung und Bebauungsplanung — kann sich, sowie der Sachliche
Teilregionalplan ,Erneuerbare Energien® in Kraft getreten ist, eine Anpassungs-
pflicht aus § 1 Abs. 4 BauGB erforderlichenfalls dahingehend ergeben, dass diese
ihrerseits die Windenergienutzung auf den in der Regionalplanung hierfiir ausge-
wiesenen Flachen in hinreichender Weise ermdglichen. Denn die Pflicht zur An-
passung nach § 1 Abs. 4 BauGB zielt nicht auf "punktuelle Kooperation", sondern
auf dauerhafte Ubereinstimmung der Planungsebenen.

Siehe BVerwG, Urteil vom 17. September 2003 — 4 C 14/01 —, BVerwGE 119,
25-45, Rn. 33, juris.

Widerspricht indes der Flachennutzungsplan als Bauleitplan i.S.d. § 1 Abs. 2
BauGB der Anpassungspflicht gem. § 1 Abs. 4 BauGB, ist er hingegen nichtig.

Siehe Niedersachsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 20. Méarz
2014 — 1 MN 7/14 —, Rn. 41, juris; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil
vom 29. Juli 1992 — 20 N 91.2692 —, Rn. 51, juris; vgl. auch Battis, in:
Battis/Krautzberger/Lohr, 15. Auflage 2022, § 1 BauGB, Rn. 42.

Der Beteiligungsentwurf des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-Han-
gelsberg” sieht bereits in Ubereinstimmung mit dem vorgenannten Regionalpla-
nungsentwurf die Baufenster 1 und 3 auf dem mafigeblichen Flurstlick als Sonder-
gebiete fur die Windenergienutzung gemaf § 11 Abs. 2 BauNVO vor.

1.2.3 Bereits hinreichende Konkretisierung und Verfestigung des WEA-Vor-
habens unserer Mandantschaft

Die SKBB erarbeitet aktuell noch flr eine beabsichtigte bergbauliche Planfeststel-
lung, welche ihr vorbeschriebenes Bergwerkseigentum konkretisieren kdnnte, die
erforderlichen Planunterlagen. Die Antragsstellung steht daher aus. Fir das WEA-

Die nachfolgenden Ausfiihrungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.
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Vorhaben unserer Mandantschaft l1auft hingegen bereits seit Uber einem Jahr das
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, einschliellich Behérdenbe-
teiligung. Das WEA-Vorhaben unserer Mandantschaft geniel3t daher einen gro3en
zeitlichen Vorsprung.

Ausgehend von Rechtsgrundséatzen wie der zeitlichen Prioritdt und der gegenseiti-
gen Ricksichtnahme wére es nur schwer hinnehmbar, wenn dieses im Verfahren
deutlich fortgeschrittene WEA-Vorhaben in Teilen gegeniber einem bisher pla-
nungstechnisch nur rudimentar umrissenen Abbauvorhaben vollstandig zurtickste-
hen musste.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 6. November 2013, 9 A 9/12, Rn. 21, juris; BVerwG,
Urteil vom 25. Juni 2020 — 4 C 3/19 —, BVerwGE 169, 39-48, Rn. 19, juris.

1.2.4 Giinstige Beurteilung und Zustimmung zu einer WEA-Nutzung im Feld
des Bergwerkseigentums durch Bergbehorde in 2020

Es wird angemerkt, dass das LBGR bereits in der Stellungnahme vom 10.11.2020
zum WEA-Vorhaben unserer Mandantschaft seine Zustimmung in grundsatzlich
unwiderruflicher Weise erteilt hat. Seitdem hat sich das WEA-Vorhaben auch nicht
grundlegend verandert: Damals wie heute ist Anlagennutzung fiir Windkraft inner-
halb des BBG geplant. Die diesbezugliche Standortwahl fur WEA hat sich zwischen
Einreichung der LBGR-Stellungnahme im Jahr 2020 und dem heutigen Tage nur
marginal verandert.

Daraus ist abzuleiten, dass das LBGR als fiir Bergbau zustandige Fachbehorde
ausgehend von ihrer Expertise urspriinglich keine Bedenken gegen eine Bebauung
des BBG mit WEA gehegt hat.

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

1.2.5 Tragfahige Losungsansitze fiir eine Harmonisierung des WEA-Vorha-
bens und bergrechtlicher Abbauvorhaben auf nachgeordneter Ebene der Be-
bauungsplanung vorhanden

Weiterhin ist eine Aufldsung der Konkurrenz von Windenergienutzung und Berg-
bau bei Feinsteuerung liber eine nachgeordnete Bebauungsplanung moglich.

Eine Harmonisierung der Planungen zur Windenergie und zum Bergbau lieRRe sich
erforderlichenfalls Uber eine sachgerechte Nutzungsbefristung i.S.d. § 9 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 BauGB fir die Windenergienutzung ermdglichen, soweit deren

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
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Standorte auf Feldern des Bergwerkseigentums gelegen sind. Dies gilt im Rahmen
des WEA-Vorhabens unserer Mandantschaft fur die WEA 1 und 3.

So erlaubt es § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB, im Bebauungsplan in besonderen
Fallen festzusetzen, dass bestimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sons-
tigen Nutzungen und Anlagen nur fir einen bestimmten Zeitraum zul&ssig sind.

Von daher steht nicht zu beflirchten, dass bei Darstellung der bezeichneten Flache
auf der Flur 3, FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangelsberg als Gebiet fir die Windenergie
im Flachennutzungsplan, ein Nutzungskonflikt auf die nachgeordnete Ebene der
Bebauungsplanung weiter gereicht wird und sich dort als unauflésbar erwiese. Viel-
mehr kann mit hinreichender Sicherheit angenommen werden, dass die konkurrie-
renden Nutzungsarten zu einem beidseits vertraglichen Ausgleich gebracht wer-
den kdnnen.

2 Ersuchen um Aufnahme des maRgeblichen Teilbereichs des Flurstiicks
Flur 3, FISt-Nr. 9, Gemarkung Hangelsberg in den sachlichen Teilflichennut-
zungsplans

Wir ersuchen den Planungsgeber, auf dem Flurstlick Flur 3, FISt-Nr. 9, Gemarkung
Hangelsberg ein Gebiet fiir die Windenergie in dem Umfang und in der Lage dar-
zustellen, wie es dem potenziellen Sondergebiet fir Windenergie nach § 11 Abs. 2
BauGB im Beteiligungsentwurf des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark Kienbaum-
Hangelsberg* entspricht.

Damit werden die Anforderungen an eine ordnungsgemafe Abwagung nach §§ 1
Abs. 7, 2 Abs. 3 BauGB gewahrt.

Auf diese Weise kann eine Realisierung sowohl von WEA-Vorhaben als auch berg-
baulichen Vorhaben im selben Raum gleichermalRen — und damit im Sinne prakti-
scher Konkordanz - sichergestellt werden.

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Anlage: Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 52 ,Windpark
Kienbaum-Hangelsberg*

Wird zur Kenntnis genommen.

Offentlichkeit 15 b
vom 26.06.2025

Zum Zwecke der Umsetzung des Batteriespeichervorhabens ist im FNP folgende
Festsetzung erforderlich:

Anlage PlanZV Nr. 7 (vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) BauGB): Flachen fiir Versor-
gungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie fiir

Wird zur Kenntnis genommen.
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Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige MaBnahmen, die dem
Klimawandel entgegenwirken;
Zweckbestimmung: Elektrizitat (u. Gas)

Wir regen die entsprechende Festsetzung in der Fortschreibung des FNP an
bzw. beantragen diese hiermit.

Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Informationen zum technischen Hinter-
grund und der Bedeutung von Batteriespeicheranlagen:

Batteriespeichern kommt im Zuge des fortschreitenden Ausbaus der Erneuerbaren
Energien eine grofe sowie wachsende Bedeutung zu. Schlie3lich zeichnet sich
das Erzeugungsprofil Erneuerbarer-Energien-Anlagen—im Unterschied zu konven-
tioneller Energieerzeugung mit fossilen Rohstoffen — durch grof3e Erzeugungsspit-
zen aus. An sonnen- und windreichen Tagen wird (insb. zu den Mittagsstunden)
oftmals ein erheblicher Stromiberschuss produziert, den die Ubertragungsnetze
aufgrund fehlender Kapazitaten haufig nicht mehr aufnehmen kénnen. Zum Zwe-
cke der Gewahrleistung der Netzstabilitat werden derzeit EEG-Anlagen trotz guter
Produktionsbedingungen vielfach abgeschaltet (Redispatch 2.0). Hierbei handelt
es sich sowohl unter Nachhaltigkeits- als auch unter Effizienzgesichtspunkten um
eine nicht wiinschenswerte Lésung. Verstarkt wird die Problematik durch den Um-
stand, dass Windenergie- und PV-Anlagen in den Abend- und Nachtstunden (sog.
Dunkelflaute) typischerweise weniger Strom erzeugen, sodass zum Zwecke der

Netzstabilisierung in diesen Zeiten die fehlende Spannung im Netz durch Stromer- |

zeugung mithilfe fossiler Rohstoffe ausgeglichen werden muss, wobei sich diese

Form der Stromerzeugung im Vergleich zu den Erneuerbaren Energien als teurer | &

und umweltschadlicher erweist. Batteriespeicher mit Anschluss an das 6ffentliche
Stromnetz tragen durch ihre Funktionsweise zur Lésung dieser Problematik bei: In
Zeiten der Ubererzeugung wird Last aus dem Stromnetz genommen, indem der
Uberschussige Strom lokal in die Batteriespeicher eingespeichert wird. In Phasen
der (temporaren) Untererzeugung wird die fehlende Spannung im Netz durch Ein-
speisung des zuvor gespeicherten Stroms aus den Batteriespeichern ausgegli-
chen.

Aufgrund ihrer geringen Reaktionszeiten kénnen Batteriespeicher zeitnah auf et-
waige Spannungsschwankungen im Netz reagieren, sodass sie zugleich das
Stromnetz stabilisieren (kdnnen). Zudem tragen Batteriespeicher durch die Ermog-
lichung einer zeitversetzten Produktion und Nutzung des durch EEG-Anlagen pro-
duzierten Stroms zu einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung des Stroms
bei. Dies fuhrt letztendlich zur Glattung der Preise am Strommarkt. AuBerdem

Anregung wird wie folgt beriicksichtigt:

Der Standort wird in der Planzeichnung des FNP aufgrund der
geringen GroRe mittels eines zusatzlichen Symbol gekennzeich-
net.

Die Flache ist bereits als Flache fiir Ver- und Entsorgung darge-
stellt.

Darstellung im Entwurf
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reduzieren Batteriespeicher aufgrund ihrer Funktionalitdt den zukiinftigen Ausbau-
bedarfin den Ubertragungsnetzen. Der Gesetzgeber hat die besondere Bedeutung
von Energiespeicheranlagen fiir eine erfolgreiche Energiewende sowie eine wirk-
same Stabilisierung der Ubertragungsnetze erkannt und durch Verankerung eines
gesetzgeberischen Abwagungsvorrangs gegeniber etwaigen konfligierenden (6f-
fentlichen) Interessen in § 11c EnWG Rechnung getragen: ,Die Errichtung und der
Betrieb von Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie liegen im Gberragenden
offentlichen Interesse und dienen der 6ffentlichen Gesundheit und Sicherheit.”

Die konkret geplante Batteriespeicheranlage hat folgende technischen Eckdaten:

e FlachengroRe: ca. 2.000 gm (Grundstiick ist vertraglich gesichert; Eigentimer
steht hinter der

e Umsetzung des Vorhabens)

e Leistung: 16 MW

o Kapazitat: 32 MWh

Fir die Gemeinde ergeben sich bei Umsetzung des Batteriespeichervorhabens fol-
gende Vorteile:

o Gewerbesteuereinnahmen (vgl. § 29 Abs. 1 Nr. 3 GewStG): durchschnittlich
ca. 109.000

e EUR p.a. (auf Grundlage aktueller Umsatzprognosen)

e Reduktion des notwendigen Netzausbaus in der Region

o Steigerung der lokalen Versorgungssicherheit

Wird zur Kenntnis genommen

Im Anhang finden Sie eine Betriebsbeschreibung des Batteriespeichers und einen
Aufstellplan (Grobplanung). Wegen der Dateigréf3e tbersende ich Ihnen sogleich
in einer separaten E-Mail noch die Leitungsauskiinfte. Die Gasleitungen verlaufen
auch unter der konkreten Bauflache des Batteriespeichers (obgleich diese nicht
Uberbaut werden), so dass eine Teilung der Festsetzungen der Zweckbestimmung
fur das Grundstuck in Elektrizitat und Gas wohl nicht in Betracht kommen durfte.
Nach unserem Verstindnis miisste daher die Zweckbestimmung "Elektrizi-
tiat" bei der Fortschreibung des FNP in Erganzung neben der bereits beste-
henden Zweckbestimmung "Gas" festgesetzt werden.

Ich danke lhnen vielmals fir die Bertcksichtigung der Stellungnahme / des Antrags
im Rahmen der Fortschreibung des FNP. Melden Sie sich bei (Ruck-)Fragen je-
derzeit sehr gerne per Mail oder telefonisch bei mir oder den Kollegen.
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Anlagen (pdf):

Batteriespeicher der sdp energie in Griinheide - Betriebsbeschreibung
Aufstellplan Betriebsmittel

Planauskunft GDMcom (Kagel)

Planauskunft MVL (Kagel)

Offentlichkeit 16 b
vom 03.07.2025

anbei die Stellungnahme (Einspruch) zum FNP Ortslage Kagel, Zum Bauernsee.
Wie Sie ersehen kdnnen, gab es schon Anfragen zur Bebauung des Landschafts-
schutzgebietes.

Der damalige Bautrager ,Kogele“ versicherte uns 2006, das die LSG-Flachen nicht
bebaut werden diirfen.

Ich hoffe die Informationen tragen dazu, bei den Bereich endgiiltig herauszuneh-
men.

Wird zur Kenntnis genommen

Stellungnahme zum FNP beziiglich Kagel ,,Zum Bauernsee*

Zum wiederholten Mal wird der Versuch unternommen, in der Siedlung ,Zum Bau-
ernsee” den Bereich des Landschaftsschutzgebietes zu bebauen.

In der ,Kommission fiir Orts-Entwicklung und —Gestaltung“ wurde am 27.08.2024
der Beschluss unter Punkt 4 gefasst, dass hier keine Bebauung stattfinden soll.

Anregung wird beriicksichtigt.
Die Abrundungsflache wird nicht als Wohnbauflache dargestellt
Die rot gekennzeichnete Flache entfallt. Die Flache wird als

Flache fur Landwirtschaft dal;gestellt.
R L y

Anregungen wurden bereits beriicksichtigt
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TOP 5 Beratung zur Anhdrung der Ortsbeirdte gem. §46 BbgKVerf

Thema: Flachennutzungsplan der Gemeinde Griinheide (Mark)
Vorlage: IV/003/2024

Frau Nixdorf
erlautert, dass der OBR in der sitzungsfreien Zeit eine Stellungnahme abgegeben hat und erldutert die
wesentlichen Punkte anhand des FNP-Entwurfes:

1. Solarparkflache fehlt im Entwurf.

2. Gewerbegebietsflache Kagel-Nord soll verkleinert werden.

3. Vier zusatzliche Bauplatze am Siedlerweg fehlen im Entwurf.

4. Zusdtzliche Baugrundstiicke am Bauernsee: OBR wurde noch nicht befasst. Ortsentwicklungs-
kommission war einstimmig dagegen.

5. Neubau plus Erweiterungsflache: Frau Welkisch sagt, dass Kleinsiedlungen in dem grofien Plan
nicht dargestelit werden.

Frau Welkisch
bestatigt den Eingang der Stellungnahme und erklart, dass die benannten Punkte zwischenzeitlich bereits in den
FNP-Entwurf eingearbeitet wurden.

Es gab eine Bauvoranfrage im Dezember 2015 dieses Gebiet zu bebauen. Da
schon in der Planung des Gebietes vom 29.09.1996 Auflagen zum Landschafts-
1.3 Schutz und Pflege von Lebensraumen

schutz vorgegeben waren.
~ Ze | ¢ < B A
Die an das Baugebiet angrenzenden Lebensraume % o i : ‘

(Staudenflur, Feucntwiese, Erienpruch, Kiefernscho- = B0
nung! sing vor jegiicher Beeintrachtigung zu schutwzery e
Dazu ist dieser Bereicn sichtbar durch einen Bauzaun
oger eine Trassierung vom Baugebiet abzugrenzen.

& _k % v
.\-?@!':'3:- vz
U

Bezlglich der Bauvoranfrage haben Bewohner der Siedlung ,Zum Bauernsee* sich
an die untere Naturschutzbehoérde zu diesem Vorhaben gewandt. Wir wurden an
die obere Naturschutzbehoérde nach Potsdam verwiesen. In einen persénlichen
Termin mit den Blirgermeister Herrn Arne Christiani wurde mitgeteilt das er die
Anfrage aber ohne Nachdruck an die obere Naturschutzbehérde (MLUL) weiter-
gibt.

Daraufhin lehnte die MLUL ab.
Siehe Anlage: Ablehnung MLUL.pdf

Die Bewohner der Siedlung ,Zum Bauernsee*

Wird zur Kenntnis genommen

Anlage: Ablehnung des MLUL vom 23.09.2016:

Wird zur Kenntnis genommen
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das MLUL hat uns mit Schreiben vom 23.09.2016 mitgeteilt, dass es fiir die 1. An-
derung des VEP 06 ,Wohnpark Bauernsee“ keine Zustimmung des Verordnungs-
gebers des Landschaftsschutzgebietes geben wird.

Die Verwaltung wird der Gemeindevertretung die Aufhebung des Aufstellungsbe-
schlusses fiir die 1. Anderung des VEP 06 ,Wohnpark Bauernsee* empfehlen.

land-Spree (2. Entwurf vom 02.06.2025).

Oderland-Spree anzupassen.

Offentlichkeit 17 b im Entwurf des Flachennutzungsplans (FNP) Grinheide ist ein Vorranggebiet fiir
vom 11.07.2025 die Windenergienutzung ausgewiesen. Diese Flachenausweisung im Entwurf des
FNP Griinheide entspricht jedoch nicht der Flachenausweisung des sich in der Auf-
stellung befindlichen Sachlichen Teilregionalplans ,Erneuerbare Energien“ Oder-

Die Flachenausweisung des Vorranggebiets Windenergienutzung des FNP
Griinheide ist an den Sachlichen Teilregionalplan ,,Erneuerbare Energien*

Anregung wird beriicksichtigt

Aufgrund der Anderungen der Darstellung im 2. Entwurf des
Sachlichen Teilregionalplans ,Erneuerbare Energien“ Oderland-
Spree wird die Darstellung der Sonderbauflache fir das Vor-
ranggebiet Windenergie im FNP erneut angepasst. Zusatzlich ist
das Gebiet als Beschleunigungsgebiet nach § 249 c BauGB aus-
zuweisen.

Dazu im Einzelnen:

08.08.2025 o6ffentlich ausgelegt werden.

Die Regionalversammlung der regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree
hat auf ihrer 2. Sitzung am 02.06.2025 den 2. Entwurf des Sachlichen Teilregional-
plans ,Erneuerbare Energien“ Oderland-Spree mit seiner Begriindung gebilligt und
den Umweltbericht zur Kenntnis genommen (Beschluss 24/02/10) sowie den Be-
schluss Uber die erneute Beteiligung zum Entwurf des Sachlichen Teilregional-
plans ,Erneuerbare Energien“ Oderland Spree und Uber die 6ffentliche Auslegung
des 2. Entwurfs mit Begriindung und Umweltbericht sowie der zweckdienlichen Un-
terlage Schallimmissionsprognose gefasst (Beschluss 25/02/11). Die im gebilligten
2. Planentwurf enthaltenen Anderungen filhren zu einer erstmaligen oder stérkeren
Berlihrung von Belangen, sodass die geanderten Unterlagen vom 07.07.2025 bis

Der FNP Griinheide befindet sich vom 05.06.2025 bis zum 17.07.2025 - also der-
zeit - in der Offentlichkeitsbeteiligung. In der Begriindung und in den Planzeichnun-
gen des FNP Grunheide sind die Flachenausweisungen der Vorranggebiete Wind-
energie des geanderten Sachlichen Teilregionalplans ,Erneuerbare Energien®
Oderland-Spree noch nicht berticksichtigt. GemaR § 1 Abs. 4 BauGB sind aber die
Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Bei dem FNP Griunheide handelt es sich um einen Bauleitplan im Sinne des § 1
Abs. 2 Alt. 1 BauGB. Beim Sachlichen Teilregionalplan ,Erneuerbare Energien®
Oderland-Spree handelt es sich gem. § 1 Nr. 2 ROG um Ziele der Raumordnung.

Ziele der Raumordnung sind abschlieRend abgewogene textliche und

Wird zur Kenntnis genommen.
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zeichnerische Festlegungen in Raumordnungsplédnen zur Entwicklung, Ordnung
und Sicherung des Raumes. Die textlichen und zeichnerischen Festlegungen zur
Entwicklung und Ordnung des Raumes liegen unzweifelhaft vor. Der Pflicht der
Anpassung an die Ziele der Raumordnung steht dabei auch nicht entgegen, dass
sich der Sachliche Teilregionalplan ,,Erneuerbare Energien" Oderland-Spree der-
zeit noch in der offentlichen Auslegung (s.o.) befindet. Die fiir eine Zielfestlegung
erforderliche abschlieRende Abwéagung liegt namlich bereits dann vor, wenn die
Ziele der Raumordnung hinreichend konkretisiert sind (Battis/Krautzberger/Lohr,
BauGB, 15. Aufl, § 1 Rn. 39).

Da es sich bereits um den 2. Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans ,,Erneuer-
bare Energien" Oderland-Spree inklusive Begriindung, textlichen sowie zeichneri-
schen Festsetzungen handelt, kann von einer kurz vor dem Abschluss stehenden
Planung und somit von einer hinreichenden Konkretisierung des Sachlichen Teil-
regionalplans ,,Erneuerbare Energien" Oderland-Spree ausgegangen werden.

Damit besteht gem. § 1 Abs. 4 BauBG die Pflicht, den FNP Grunheide an die Vo-
raussetzungen des Sachlichen Teilregionalplan ,Erneuerbare Energien Oderland-
Spree anzupassen.

Offentlichkeit 18 b
vom 15.07.2025

wir beantragen, den Streifen Wochenendgrundstlicke in Spreetal im Flachennut-
zungsplan (FNP) als regulares Wohngebiet auszuzeichnen, um eine geplante An-
derung im B-Plan zu ermdglichen.

In Spreetal befinden sich Birgerinnen und Birger im engen Austausch mit [dem
Bauamt der Gemeinde], um den &stlichen Streifen an Wochenendgrundstlicken im
BPlan zu Wohngebiet zu machen. Es gibt eine Interessengemeinschaft, man ist im

Austausch mit der e.dis AG, der Verwaltung und der Unteren Naturschutzbehorde, | :

Anregung wird wie folgt beriicksichtig.

Da es noch keinen Planbeginn fiir die 2. Anderung des BP 03
Spreetal gibt, wird die Flachendarstellung als Sonderbaufldche
beibehalten.

und es gibt bereits Finanzierungszusagen fiir die entstehenden Planungs- und | <

Ausgleichskosten.

Wir bitten darum, die fiir die Anderung des B-Plans notwendige Anpassung des
FNP im aktuellen Verfahren umzusetzen. Der Bereich istim FNP ebenfalls als Wo-
chenendgrundstiick ausgezeichnet und muss fiir eine Anderung des B-Plans an-
gepasst werden. Eine Anpassung des FNP im aktuellen Verfahren ermdglicht ein
schlankes Verfahren und spart allen Beteiligten Kosten und Zeit, weil eine erneute
Auslage des FNP vermieden wird.
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== Kurze Begriindung Anderung B-Plan ==

Die Umwandlung wiirde effizient Wohnraum und Zukunft schaffen fiir Menschen,
die mit kleinem FuRabdruck naturnah leben méchten.

Die Burgerinnen und Burger mdchten dauerhaft in Spreetal wohnen dirfen. Eine
Nachverdichtung ist die glnstigste und behutsamste Art, Wohnraum, Gemein-
schaft und Einnahmen flr die Gemeinde zu schaffen.

Die Gegend ist voll erschlossen und eine solche Umwandlung ist rechtlich abgesi-
chert (https://bravors.brandenburg.de/de/verwaltungsvorschriften-220510).

Viele der Grundstiicke sind recht klein - es kann sich auf Grund der Vorschriften zu
GRZ und Bauabstéanden am Charakter des Bereichs wenig &ndern. Die Bebauung
muss klein bleiben, die Auflagen des BPlans zum Schutz der Natur bleiben erhal-
ten, und die zusétzlich versiegelte Flache ist wesentlich geringer als beim Aus-
zeichnen neuer Wohngebiete.

Offentlichkeit 19 b
vom 16.07.2025

wir beantragen die Umwandlung des in Spreetal befindlichen Ostlichen Streifens
der als ?Wochenendgrundstlicke? dargestellten Flache in Wohngebiet.

Begriindung:

Es besteht eine aktive Interessengemeinschaft, die mit Behérden, Versorgern und
der Gemeinde im Austausch steht. Die geplante Umwandlung ist gut vorbereitet
und finanziell abgesichert. Eine Anpassung des Flachennutzungsplans im laufen-
den Verfahren spart Zeit, Aufwand und Kosten und erméglicht die spatere Ande-
rung des Bebauungsplans. Die Umwandlung schafft naturnahen, kleinteiligen
Wohnraum flir dauerhaft ansassige Biirger:innen. Der Charakter des Gebiets bleibt
erhalten.

Wir bitten um Berticksichtigung dieser Anregung im weiteren Verfahren.

Siehe oben
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Ortsbeirat Kagel a Anmerkungen und Hinweise aus Kagel Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

vom 07.08.2024
1. Muss die Solarparkflache im FNP ausgewiesen werden? Anregung wird beriicksichtigt.
Ja, Solarparkflache wurde im FNP ausgewiesen.

2. Die Flache des Gewerbegebietes Kagel-Nord ist offensichtlich zu gro darge- | Anregung wird beriicksichtigt.

stellt. Der gesamte Bereich wird hinsichtlich der geplanten Nutzungen
und sonstigen Belangen Uberprift und im Entwurf entsprechend
des Ergebnisses Uberarbeitet.

Darstellung Vorentwurf
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3. Die vom OBR als sinnvoll erachtete Bebauung am Siedlerweg fehlt im FNP-
Entwurf.

Anregung wird beriicksichtigt.
Ausweisung einer Wohnbauflache wurde aufgenommen (rot
markiert). Notwendige ErschlieBungsbedingungen sind in den
nachfolgenden Planverfahren zu klaren.

Darstellung im Vorentwurf
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4. Eine mdgliche zuséatzliche Bebauung in der StralRe Zum Bauernsee wurde im
OBR noch nicht behandelt.

(Dazu mochte der OBR Kagel die Ortsentwicklungskommission, die den OBR berat
und in der etwa 20 Kageler Birger aus fast allen Vereinen mitarbeiten, einbezie-
hen.)

Anregung wird wie folgt beriicksichtigt.

Nach nochmaliger Prifung und Abwagung der Stellungnahmen
aus der Offentlichkeit sowie der landschaftlich exponierten Lage
im LSG wird der Entwurf Uberarbeitet und die rot markierte
Flache nicht mehr als Wohnbauflache dargestellt. Sie bleibt
Flache fir die Landwirtschaft.

Einige althergebrachte, bestandsgeschitzte Bebauungen in Aul3enbereichen sind
nicht dargestellt:

5. "Neubau" Lichtenower Weg

6. Splittersiedlung nérdlich Heidekruger Strae (im alten FNP dargestellt)

7. Wohn- und Gewerbegrundstlick gegentber Seeblick (im alten FNP dargestellt)

Anregungen wird nicht beriicksichtigt.

Begriindung:

Im alten FNP wurden die bezeichneten Einzelgrundstiicke im
Aufllenbereich, s. g. Splittersiedlungen gesondert markiert. Eine
Ausweisung als Bauflache oder Baugebiet erfolgte auch im alten
FNP nicht, so dass sich am rechtlichen Status nichts geandert
hat.

Da nach den Bestimmungen des BauGB Splittersiedlungen nicht
verfestigt werden dirfen, besteht keine Mdglichkeit, diese als
Bauflachen auszuweisen. Auch ohne gesonderte Kennzeich-
nung bleibt der Status Einzelbebauung /Splittersiedlung im Au-
Renbereich erhalten. Die Bebauung unterliegt dem Bestands-
schutz. Eine Entwicklung waére, wie bisher auch, entsprechend
den Rahmenbedingungen des § 35 BauGB mdoglich. Eine geson-
derte Kennzeichnung wird nicht in den FNP aufgenommen.

Der OBR Kagel bedauert die Terminierung der 6ffentlichen Auslegung des Fla-
chennutzungsplans in der Urlaubszeit und in der Phase der Neustrukturierungen

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Die Ortsbeirate werden im weiteren Verfahren beteiligt.
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der kommunalen Organe nach der Wahl, die eine geordnete, 6ffentliche Beratung
in der gesetzten Frist bis zum 02.08.24 unmdglich gemacht hat.

Anlage:
FNP Griinheide Entwurf 2024
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Ortsbeirat Kagel b
vom 15.07.2025

der OBR Kagel wendet sich an Sie, mit der Bitte im Flachennutzungsplan die std-
liche StraRenseite der Stralle ,Zum Bauernsee" als mégliche Bauflache herauszu-
nehmen.

Sowohl der OBR Kagel als auch die Ortsentwicklungskommission haben sich da-
gegen positioniert. In Kagel sind derzeit mehrere Neu-Bebauungen (Barbenweg,
Finkenstein, Erich-Weinert-Stralle, Siedlerweg, Kagel-West, Lichtenower Weg,
Heidekruger Stral3e) geplant und werden teilweise auch schon umgesetzt.

Wir méchten, dem Wunsch der Einwohner entsprechend, dass die genannte Fla-
che am Bauernsee nicht bebaut wird.

Eingaben von Anwohnern und Stellungnahmen der Behorden liegen dem Bauamt
bereits vor.

Anregung wird beriicksichtigt.

(siehe oben)

Ortsbeirat Monchwinkel a
vom 07.08.2024

Der Ortsbeirat Monchwinkel hat sich mit den oben genannten ordentlichen Mitglie-
dern in einer internen Arbeitssitzung am 01. August 2024 mit der Auslequnq - "Of-
fenlage der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit fir den Gemeinsamen Fla-
chennutzungsplan der Gemeinden Spreenhagen und Griinheide (Mark) hier: Fla-
chennutzungsplan der Gemeinde. Griinheide (Mark)" eingehend beschaftigt und
deren Auswirkungen diskutiert.

Dem Ortsbeirat Ménchwinkel ist es wichtig zu betonen, dass bei der Auswertung
die Interessen der Blrgerinnen und Birger von Monchwinkel oberste Prioritat ha-
ben. Gleichzeitig unterstitzt der Ortsbeirat die Sicherung der vielfaltigen Funktio-
nen des Ortsteiles sowie eine entsprechende behutsame und vertragliche Weiter-
entwicklung. Dazu zahlen die Sicherung der Wohnnutzungen und des Land-
schaftsraumes mit Spreeniederung, Land- und Forstwirtschaft, freizeitliche Hobby-
tierhaltung. (vergl. Dokument ,Begriindung"”, gern.§ 5 Abs. 5 BauGB, Neuaufstel-
lung Flachennutzungsplan, Vorentwurf)

Vor diesem Hintergrund nimmt der Ortsbeirat Ménchwinkel im Einzelnen wie folgt
Stellung:

Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

Neu Monchwinkel

Betroffenen Flurstlicke: 120/1, 439, 121, 86/2

Riicknahme der Ausweisung Mischgebiet zurlick In die urspriingliche Ausweisung
als Dorfgebiet (§ 5 der BauGB)

Anregung wird nicht beriicksichtig.

Die Darstellung als gemischte Bauflache ,M* nach § 1 Abs. 1
BauNVO wird beibehalten.

Begriindung:

Fur die Neuausweisung des FNP wurde festgelegt, dass die all-
gemeine Art der Nutzung dargestellt wird, hier gemischte Bau-
flache (M) und nicht die besondere Art der Nutzung —
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Mischgebiet (MI), wie in der Stellungnahmen aufgefihrt. Die
Ausweisung als gemischte Bauflache ,M“ entspricht somit nach
BauNVO der allgemeinen Art der baulichen Nutzung und wird in
der Regel fiir die Darstellungen in Flachennutzungsplénen ge-
nutzt. Aus der gemischten Bauflache kénnen dann die unter § 1
Abs. 2 Nr. 5 bis 9 BauNVO aufgefliihrten besonderen Arten der
Nutzung, wozu auch ein Dorfgebiet ,MD" z&hlt, entwickelt wer-
den.

Auch dérfliche Wohngebiete ,MDW* waren ggf. vorstellbar bzw.
wurden den Bestand vermutlich besser abbilden.

Da keine Notwendigkeit gesehen wird, sich bereits auf der
Ebene des FNP festzulegen, ist die Wahl der allgemeinen Art
der Nutzung flexibler und Iasst fiur die Beurteilung nach § 34
BauGB oder fir die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungs-
pléne) grofReren Spielraum. Die vorhandene Bebauung und Nut-
zung unterliegt dem Bestandsschutz. Der FNP begriindet kein
Baurecht.

Monchwinkel, neue WaldstralRe
Ausweisung als Wohngebiet (§§ 3 bis 4 der BauGB) Flurstiick 420, in Anlehnung
an Anderungsbeschlussverlage Klarstellungssatzung

7
Mt‘mch‘}mihkel
122431~
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Anregung wird beriicksichtigt:
Die Wohnbauflache (rot markiert) wurde erganzt.

Darstelln im Vorentwurf
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Darstellung im Entwurf

A

Moénchwinkel, neue Spreeauer Strale

Ausweisung als Wohngebiet (§§ 3 bis 4 der BauGB) Flurstiick 192,193, in Anleh-
nung an Anderungsbeschlussvorlage Klarstellungssatzung sowie aktuell gultigen

FNP

hfinchy

Anregung wird nicht beriicksichtigt.

Begriindung:

Es handelt sich um eine s. g. Splittersiedlung einzelne Bebauung
auf der 6stlichen StraRenweite in diesem Abschnitt, die im FNP
nicht darzustellen ist.

Die Bebauung unterliegt dem Bestandsschutz. Eine Entwicklung
ware, wie bisher auch, entsprechend den Rahmenbedingungen
des § 35 BauGB mdglich. Eine gesonderte Kennzeichnung wird
nicht in den FNP aufgenommen.
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Monchwinkel, neue Spreeauer Stralle

Ausweisung als Wohngebiet (§§ 3 bis 4 der BauGB) Flurstiick 272, 274, in Anleh-
nung an Anderungsbeschlussvorlage Klarstellungssatzung sowie aktuell gultigen
FNP

Flur 001

Neue Wald 24Ue 4950399 090
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Anregung wird beriicksichtigt:

Die Wohnbauflache (rot markiert) wurde erganzt. Die Flachen
nordlich uns sldlich der Bebauung stellen Bauliicken dar und
stellen den Siedlungsanschluss her.

Darstellung im Vorentwurf

Moénchwinkel, Spreestralle
Ausweisung als Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) Flurstiick 196,
in Anlehnung an den aktuell gultigen FNP

Und

Anregung wird nicht beriicksichtigt:

Begriindung:

Die gemischte Bauflache ist eine Bauliicke und stellt den
Siedlungsanschluss her. Mit dem Flachennutzungsplan als
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Monchwinkel, Spreestralle
Ausweisung als Garten- und Griinflachen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) Flurstiick
197, in Anlehnung an den aktuell giltigen FNP

vorbereitenden Bauleitplan wird kein Baurecht begriindet. Die
Landwirtschaft kann unverandert weiter betrieben werden.
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Monchwinkel, Neue Feldstralie
Ausweisung als Dorfgebiet (§ 5 BauGB) Flurstuick 443 Teilflache nérdlich, in An-
lehnung an den aktuell gultigen FNP -

Anregung wird beriicksichtigt

Die Flache wurde als gemischte Bauflache in den Entwurf
aufgenommen. Wobei kein Anschluss an die gemischte
Bauflache im Suden hergestellt wird, um die Zufahrsmdglichkeit
der ruckwartige Flachen zu gewahrleisten.

Darstellung im Vorentwurf (Flache rot markiert)

=T \ e >
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Darstellung im Entwurf

Moénchwinkel, Reihe Anregung wird nicht beriicksichtigt.

Ausweisung als Dorfgebiet (§ 5 BauGB) Flurstiick 181 im Sinne des Bestands- | Begriindung:

schutzes, in Anlehnung an den aktuell gultigen FNP Es handelt sich um eine s. g. Splittersiedlung einzelne Bebauung
ohne baulichne Zusammenhang, die im FNP nicht darzustellen

ist.

Die Bebauung unterliegt dem Bestandsschutz. Eine Entwicklung
ware, wie bisher auch, entsprechend den Rahmenbedingungen
des § 35 BauGB maglich. Eine gesonderte Kennzeichnung wird
nicht in den FNP aufgenommen.

Moénchwinkel, Reihe, Spreestralle, GroRe Dorfstralle, Neue Feldstralle, Mittelweg | Anregung wurde zum Teil beriicksichtigt

Fir den gesamten Bereich: Riicknahme der Ausweisung zu Mischgebiet in die | Die Gartenflichen wurden im Entwurf zu gunsten der Flachen
urspriingliche Ausweisung als Dorfgebiet (§ 5 der BauGB) sowie Riicknahme der | flir Landwirtschaft reduziert (rot markierte Flache).
Teil-Ausweisung Garten- und Grinflachen in die Ursprungsform landwirtschaftliche | Die Darstellung als gemischte Bauflache ,M“ nach § 1 Abs. 1
Flache (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB) BauNVO wird beibehalten.
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Begriindung:

Fir die Neuausweisung des FNP wurde festgelegt, dass die
allgemeine Art der Nutzung dargestellt wird, hier gemischte
Bauflache (M) und nicht die besondere Art der Nutzung —
Mischgebiet (Ml), wie in der Stellungnahmen aufgefihrt. Die
Ausweisung als gemischte Bauflache ,M* entspricht somit nach
BauNVO der allgemeinen Art der baulichen Nutzung und wird in
der Regel fir die Darstellungen in Flachennutzungsplanen
Ausweisung als genutzt. Aus der gemischten Bauflache kénnen dann die unter §
sway Dorfgebiet 1 Abs. 2 Nr. 5 bis 9 BauNVO aufgefiihrten besonderen Arten der
(§5 der BauGB Nutzung, wozu auch ein Dorfgebiet ,MD“ zahlt, entwickelt
= werden.

Auch dorfliche Wohngebiete ,MDW* wéren ggf. vorstellbar bzw.
wirden den Bestand vermutlich besser abbilden.

Da keine Notwendigkeit gesehen wird, sich bereits auf der
Ebene des FNP festzulegen, ist die Wahl der allgemeinen Art
der Nutzung flexibler und Iasst fiur die Beurteilung nach § 34
BauGB oder fiir die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungs-
plane) gréReren Spielraum. Die vorhandene Bebauung und
Nutzung unterliegt dem Bestandsschutz. Der FNP begriindet
kein Baurecht

Darstellung im Vorentwurf (rot markierte Flache)

i\

' =y et
Auszug urspriinglicher FNP
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Darstellung im Entwurf

Monchwinkel, Reihe Anregung wird zum Teil beriicksichtigt.

Ausweisung als Dorfgebiet(§ 5 BauGB) Flurstlick 237/3 Die Darstellung als gemischte Bauflache ,M* nach § 1 Abs. 1
Bisherige Nutzung: Feuerwehr, BauNVO wird beibehalten.

Planung: Umzug der Feuerwehr nach Neu Ménchwinkel, Grundlage B-Plan Nr. 53, | Begrindung:

danach Nutzung durch den Bauhof Fir die Neuausweisung des FNP wurde festgelegt, dass die all-

gemeine Art der Nutzung dargestellt wird, hier gemischte Bau-
flache (M) und nicht die besondere Art der Nutzung — Mischge-
biet (MI), wie in der Stellungnahmen aufgefiihrt. Die Ausweisung
als gemischte Bauflache ,M“ entspricht somit nach BauNVO der
allgemeinen Art der baulichen Nutzung und wird in der Regel fiir
die Darstellungen in Flachennutzungsplaner genutzt. Aus der
gemischten Bauflache kénnen dann die unter § 1 Abs. 2 Nr. 5
bis 9 BauNVO aufgefiihrten besonderen Arten der Nutzung,
wozu auch ein Dorfgebiet ,MD* zahlt, entwickelt werden.

Auch dérfliche Wohngebiete ,MDW* waren ggf. vorstellbar bzw.
wirden den Bestand vermutlich besser abbilden.

Da keine Notwendigkeit gesehen wird, sich bereits auf der
Ebene des FNP festzulegen, ist die Wahl der allgemeinen Art
der Nutzung flexibler und Iasst fiur die Beurteilung nach § 34
BauGB oder fiir die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungs-
plane) groReren Spielraum. Die vorhandene Bebauung und Nut-
zung unterliegt dem Bestandsschutz. Der FNP begriindet kein
Baurecht.

Das Symbol Feuerwehr wird an dieser Stelle nicht mehr darge-
stellt. Der geplante Bauhof ist innerhalb der gemischten Baufla-
che zuléssig. Dafiir ist keine Anderung des FNP erforderlich.
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Der Ortsbeirat Monchwinkel bittet héflichst um die Berilicksichtigung bei der weite-
ren Finalisierung der Planungsunterlagen zum neuen FNP und steht fir Rickfra-
gen gerne zur Verfligung.

Anregungen werden teilweise beriicksichtigt.
Siehe Abwagung in den vorherigen Abschnitte.

Der Ortsbeirat wurde im weiteren Verfahren beteiligt.

Ortsbeirat Spreeau a
vom 02.10.2024

hiermit geben wir eine Stellungnahme zum aktuellen Entwurf des Flachennut-
zungsplans ab:

Bei genauerer Priifung sind uns mehrere Unstimmigkeiten aufgefallen, die drin-
gend Uberarbeitet werden sollten, um eine konsistente und effektive Planung zu
gewabhrleisten.

Wird zur Kenntnis genommen

1. Inkonsistenz zwischen grafischer und textlicher Darstellung

Es wurde festgestellt, dass die grafische Darstellung im Plan nicht immer mit der
textlichen Abhandlung ibereinstimmt. Dies betrifft insbesondere die Flachenzuwei-
sungen und die vorgeschlagenen Nutzungsarten. Diese Diskrepanz fiihrt zu Miss-
verstandnissen und behindert die zielgerichtete Umsetzung der Mallnahmen. Eine
prazise und einheitliche Darstellung ist notwendig, um eine klare Orientierung und
Planungssicherheit fur alle Beteiligten zu gewahrleisten.

Wird zur Kenntnis genommen

Ortsbeirat wurde zum Entwurf erneut beteiligt.

2. Vereinbarkeit mit dem MaRnahmenkatalog des Ortsbeirates

Viele Vorschlage des Ortsbeirates wurden nicht aufgegriffen, deshalb fehlt bei ei-
nigen Punkten die konkrete Umsetzung oder diese wurden nur unzureichend in
den Plan integriert. Es ist wichtig, dass der Flachennutzungsplan nicht nur im Sinne
des Katalogs formuliert, sondern auch in einer Weise ausgearbeitet wird, die den
Bedirfnissen der in der Gemeinde lebenden Menschen gerecht wird.

Wird zur Kenntnis genommen.
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Des Weiteren weisen wir nochmals darauf hin, dass sich im Ortsteil Freienbrink
mehrere nicht umgesetzte B-Plane befinden, die genauen Angaben entnehmen
Sie bitte dem OBS- Protokoll vom November 2020.

Wir als OBR Spreeau wollen keine Bebauung in der Gemarkung Spreeau Flur 4
Flurstiick 1 sowie Flur 5 Flurstiick 28 (Spreeauer Stra3e) und Flur 6 Flurstiick 252
Qorfstraﬁe (rot markierte Flurstiicke)
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Anregung wird beriicksichtigt

Die Flachen wurden im Entwurf nicht mehr als Bauflachen dar-
gestellt, sondern als Wald entsprechend des Bestandes ausge-
wiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellungen im FNP
nicht grundstiicksscharf sind, sondern die Grundzlige der Fl&-
chennutzung ausweisen

Darstellungen im Entwurf (rot markiert)
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3. Vorschlag zur Verbesserung

Wir schlagen vor, eine engere Abstimmung zwischen der Planungsgrafik und den
textlichen Beschreibungen durchzufiihren. Dies sollte durch eine erneute Uberar-
beitung unter Mitwirkung des Ortsbeirates geschehen.

Abschlielend mdchten wir betonen, dass eine klare und konsistente Darstellung
im Flachennutzungsplan wesentlich ist, um die im MalRnahmenkatalog des Orts-
beirates angestrebten Ziele erfolgreich umzusetzen.

Wir danken lhnen fiir die Beriicksichtigung unserer Stellungnahme.

Wird beriicksichtigt.

Der Ortsbeirat wird im weiteren Verfahren beteiligt,

Ortsbeirat Hangelsberg a
vom 11.11.2024

Stellungnahme des Ortsbeirats Hangelsberg zum Vorentwurf des gemeinsa-
men Flachennutzungsplans der Gemeinde Griinheide (Mark) im Rahmen der
Beteiligung nach § 46 BbgKVerf

Bezugnehmend auf das Schreiben der Gemeinde Griinheide (Mark) vom
19.07.2024 bzgl. der Anhoérung der Ortsbeirate gem. § 46 BbgKVerf nimmt der
Ortsbeirat Hangelsberg zum Vorentwurf des FNP der Gemeinde Griinheide (Mark)
wie folgt Stellung:

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

1. Gemal Gefahrenabwehrbedarfsplan der Gemeinde Griinheide (Mark) wurde
festgestellt, dass die Anforderungen der Feuerwehr gestiegen sind und die
Bedingungen entsprechend angepasst werden missen. Das derzeit genutzte
Grundstiick neben der Miiggelspreehalle ist hierfir ungeeignet. Deshalb emp-
fiehlt der Ortsbeirat Hangelsberg, das Flurstiick 689 in der Flur 001 fiir einen
neuen Feuerwehrstandort der Ortswehr Hangelsberg im FNP vorzusehen.
(siehe auch Stellungnahme der FFW) Das Flurstiick gehért dem Landesbe-
trieb Forst Brandenburg und befindet sich im LSG ,Muggelspree-Lécknitzer

Anregung wird beriicksichtigt
Die Flache fir die Feuerwehr wurde in den Entwurf aufgenom-
men.

Darstellung im Entwurf
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Wald- und Seengebiet”. Um eine Nutzung des Grundstiicks zu ermdglichen,
sollte vorab Kontakt mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg und der Unte-
ren Naturschutzbehodrde des Landkreises Oder-Spree aufgenommen werden,
um die Bedingungen zu klaren.

. Die neu ausgewiesene P+R-Flache sudlich des Bahnhofs Hangelsberg (betrifft

tiw. die Flurstiicke 19, 569, 624, 680, 681, 682, 832, 833) wird in der GroRe
abgelehnt, da der in der Begriindung aufgefiihrte Bedarf nicht nachvollziehbar
ist. Sudlich des Bahnhofs sollten die P+R-Stellplatze entsprechend des nach-
zuweisenden Bedarfs angepasst werden. Fur die Auswahl einer geeigneten

Anregung wird beriicksichtigt
Die Flache wurde im Entwurf nicht mehr dargestellt

Darstellung im Entwurf des P&R-Platzes als Symbol

Flache sind naturschutzfachliche Belange u.a. nach BNatSchG, LSG-VO und |

LWaldG zu beachten. Sofern mehr als die derzeitig existierenden Flachen fir
P+R-Platze bendtigt werden, empfiehlt der Ortsbeirat die Heranziehung des
Flurstiicks 683. Seitens der Verwaltung sollte geprift werden, ob nérdlich des
Bahnhofs Flachen zur Verfiigung stehen, um die Bring-Hol-Situation an der
neuen Grundschule sowie die OPNV-Anbindung der Grundschule und des
Bahnhofs zu bertiicksichtigen. (siehe auch Stellungnahmen des LS und Poli-
zei)

. Der Bereich zwischen BahnhofstralRe - HauptstralRe — Uferstralle- -Neue / Gar-

tenstralRe mit der Bauflachenbezeichnung 2.23 ist derzeit im FNP als Misch-
gebiet ausgewiesen und soll zukiinftig als Wohnbauflache dargestellt werden.

Anregung wurde teilweise beriicksichtigt.
Die Darstellung der gemischten Bauflache im Entwurf wurde
deutlich zu Gunsten von einer Wohnbauflache reduziert.
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Darstellung im Entwurf

k=

4. Die Grundstiicke mit der Bauflachenbezeichnung 5.5 sind als Gemeinbedarfs-
flache dargestellt und sollen als Wohnbauflache deklariert werden, da dies der
tatsachlichen Nutzung entspricht.

Anregung wird beriicksichtigt.
Flache wurde Im Entwurf als Wohnbauflédche dargestellt.

Darstellung im Entwurf

Die Stellungnahme des Ortsbeirats Hangelsberg ist nicht abschliefend. Der Orts-
beirat Hangelsberg behalt sich vor, im laufenden Verfahren weitere Stellungnah-
men abzugeben.

Wird zur Kenntnis genommen

Ortsbeirat Hangelsberg b
vom 12.05.2025

Bzgl. der Anhérung der Ortsbeirate gem. § 46 BbgKVerf empfiehlt der Ortsbeirat
Hangelsberg folgende Anderungen im Entwurf des Flachennutzungsplans der Ge-
meinde Grlinheide (Mark):

» Das gesamte Flurstiick 578 sowie das Flurstiick 807 sollen im Flachennutzungs-
plan zukiinftig als ,Flachen fiir den Gemeinbedarf‘ dargestellt werden.

Anregung wird beriicksichtigt.

Der Anregung wurde weitestgehend gefolgt. Die Flache der ,Al-
ten Turnhalle® wird als Wohnbauflache dargestellt und die Dar-
stellung der Flache fir den Gemeinbedarf wird bis an die Grenze
des LSG erweitert.
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» Das Flurstiick 843 (,Alte Turnhalle") ist derzeit als ,Flache fir den Gemeinbe-
darf‘ verzeichnet und soll im Flachennutzungsplan zukiinftig als ,Wohnbaufla-
che* dargestellt werden.

-~ -~ - o
Darstellung der Nutzung im FNP-Entwurf der
Gemeinde Griinheide (Stand Februar 2025) https://bb-viewer.geobasis-bb.de/)

Die Planzeichnung, die Begriindung und der Umweltbericht wer-
den angepasst.

Ortsbeirat Griinheide (Mark) b
vom 18.06.2025

Der Flachennutzungsplan fir den Ortsteil Griinheide weist zwei grofRere Gebiete
fur die Wohnbebauung aus. Die Flache zwischen Nahversorger und Schulcampus
soll fir Wohnungsbau und Gemeinbedarf (Erweiterung Kita/Schulkampus) entwi-
ckelt werden und liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet. Diese Entwicklung wird
uneingeschrankt unterstitzt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis:

Die Flachen liegen im LSG und sind Bestandteil des Zustim-
mungsverfahrens, dass fur alle Bauflachen des FNP beim zu-
standigen Ministerium fiir Land- und Ernahrungswirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz (MLEUV) beantragt wird.

Im Ergebnis des Zustimmungsverfahrens, wurde vom zustandi-
gen Ministerium fur Land- und Ernahrungswirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz (MLEUV) mitgeteilt, dass eine Zustim-
mung fur die Wohnbauflache 1.15b ,Am Schulcampus®, Grin-
heide nicht erforderlich ist.

Fir die Flache fur den Gemeinbedarf ,5.2 ,Lécknitzcampus 1%,
Griinheide ist eine Zustimmung ausgeschlossen. Die Flache 5.2
wird weiterhin als Flache fir den Gemeinbedarf dargestellt, da
dies dem Planungswillen der Gemeinde entspricht, da bereits
ein nachgewiesenes Defizit an weiterfihrenden Schulplatzen
besteht, welches durch die Erweiterung des Schulstandortes be-
hoben werden soll (s. Begriindung Teil A3 — 2.3 Schulen).
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Eine weitere Flache im Flachenschluss zum Wohngebiet am Marktplatz/Rathaus
liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet und soll als Wohngebiet entwickelt wer-
den. Der Ortsbeirat unterstiitzt, die Aufnahme der Flache im FNP mehrheitlich mit
dem Ziel das Beteiligungsverfahren fur diese Entwicklungsoption zu starten.

Der Ortsbeirat gibt zu bedenken, dass vor einer weiteren Entwicklung durch einen
Aufstellungsbeschluss fiir einen Bebauungsplan folgende Anforderungen abgesi-
chert sein mussen.

1. Keine weitere Belastung durch Anlieger- und Durchgangsverkehr
Das Ortszentrum des Ortsteils Griinheide ist nur durch die Kreuzung Karl-Marx-
Str, Friedrich-Engels-Str, Hubertus-Str. erschlossen. Bereits heute ist neben der
Belastung durch Anliegerverkehr, eine zunehmende Belastung durch Schwer-
lastverkehr auch zu Nachtzeiten zu beobachten. Eine verkehrliche ErschlieRung
des Gebiets soll daher eine zusatzliche Belastung dieser Stra3en vermeiden.

2. Entlastung der Ortsdurchfahrten vom Schwerlastverkehr und Durchgangs-
verkehr
Der beschlossene Larmaktionsplan ist zusammen mit allen darin festgelegten
MaRnahmen vor Aufstellungsbeschluss eines B-Plans, umzusetzen. Darlber
hinaus ist zu prifen, ob eine langfristige Lésung durch den Bau einer Umge-
hungsstraf’e z.B. durch Nutzung/Erweiterung der bereits vorhandenen Trasse
der Gasleitungsnetze (JAMAL/OPAL), welche nérdlich des Ortsteils verlaufen
langfristig moglich wird.

Wird zur Kenntnis genommen.

Anregungen werden wie folgt beriicksichtigt:

Zu 1.) Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist verkehrs-
gutachterlich zu klaren, wie eine innere ErschlieBung des neuen
Bauflachen so gestaltet werden kann, dass der derzeitige Kreu-
zungsbereich nicht weiter belastet wird. So wére eine neue di-
rekte Anbindung an die Friedrich- Engels-Strafle/ Hubertus-
strale (L 23) zu priifen. Eine direkte Verbindung zum Ortszent-
rum sollten lediglich Giber Fu3- und Radwege erfolgen.

Zu 2.) Die unmittelbare Lage der geplanten Bauflache angren-
zend an das Ortszentrum tragt an sich zur Verkehrsvermeidung
bei. Fu3- und Radwegeanbindungen zu schaffen, entspricht der
Zielstellung des Larmaktionsplans.

Die vorgeschlagenen MalRnahmen betreffen insbesondere die
Landesstraen L23, die nur mit Zustimmung des Baulasttragers
— Land Brandenburg - umgesetzt werden kénnen.

Eine Umgehungsstrale fir die L 23 kann nur in Regie des Lan-
des geplant und umgesetzt werden. Eine Planung diesbezliglich
ist nicht bekannt oder in Vorbereitung. Auch wird eine Fiihrung
einer UmgehungsstrafRe auf den Uberdrtlichen Gastrassen wird
von den zustandigen Unternehmen abgelehnt.

Die nachfolgende Grafik stellt die Zielbelastung der Straenver-
kehrsprognose 2030 fiir die Autobahnen sowie Bundes- und
LandesstralRen dar. Auch wenn die Prognose von 2020 stammt,
ist diese anzuwenden.

Fir die L 23 (Friedrich-Engels-Str.) ist die Belastung mit 2.000
bis 4.000 Kfz/ Werktag deutlich geringer als z. B. der Landes-
stralen in Erkner. Auffallig ist allerdings, dass der Anteil an
Schwerlastverkehr mit 8 bis 10 % relativ hoch ist. In Erkner z. B.
nur 5 %.

Das ware ggf. ein Ansatz, um bei der zustandigen Verkehrsbe-
horde des Landes Brandenburg ein Nachtfahrverbot fiir LKW zu
erwirken.
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Die Ergebnisse des Larmaktionsplans werden in die Begrin-
dung zum FNP aufgenommen.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan
oder vorhabenbezogener Bebauungsplan) kdnnen aktive und
passive LarmschutzmaRnahmen festgesetzt, um gesunde

Wohnverhaltnisse zu gewahrleisten.
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Stand: April 2020 hybSz.v1

Der Ortsbeirat Griinheide sieht die Aufnahme der Flachen in den Fldchennutzungs- | Wird zur Kenntnis genommen.
plan als potenzielle Entwicklungsflachen an und begrif3t eine offene Herangehens-
weise an die Entwicklung unter Einbeziehung der Birgerinnen und Birger, zum
Beispiel mit dem Instrument der Einwohnerbeteiligung, aber auch mit MaRnahmen
Uber das gesetzliche MaR hinaus.

Seite 81 von 81



	Abwägungsergebnisse der
	Öffentlichkeit
	Abwägung und vollständige Wiedergabe der Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Ortsbeiräte zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Grünheide (Mark), Vorentwurf Stand 26.06.2024 und Entwurf Stand: 25.02.2025.
	Stand: 22. Mai 2026

